
Eine Berichtigung der l'epublicanischen Consularfasten. 
ZugleieIl als BeitJ.'ag 1/!ur Gescllicllte der. römisch· jüdisellen 

internationalen Beziellungen. 

Die schon frühzeitigen internationalen Beziehungen zwischen 
Römern und Juden, wie sie uns neben dem ersten Makka­
bäerbuche aus Iosephus' Archäologie entgegentreten, knüpfen 
sich an eine Reihe von Gesandtschaften, welche von Judäa nach 
Rom abgingen, um dessen Freundschaft und Bundesgenossenscbaft 
(qJtAluv xul C1VfLltax,l(J.J/) zu gewinnen, die gewonnene zu sichern und 
immer aufs Neue zu befestigen, und so gegen die namentlich von 
syrischer, gelegentlich !tuch ägyptischer Seite ausgehenden Bedräng­
nisse einen schützenden Rückhalt zu haben. Mochte dieser auch 
filr die Juden grossentheils nur vou moralischer Bedeutung sein, 
der römischen Politik anderseits war ein sich so von selbst dar­
bietender Anlass zur Einmischung stets· genehm, um, bei den heil­
loseu Verwickelungen und Kämpfen jenel' ösUichen Völkerschaften, 
einen anfänglich nur nominellen Einfluss zur gegebenen Zeit für 

. ein factisches Protectorat zu verwerthell, 

1. 

Die erste dieser Gesandtschaften berührt uns zwar für unsern 
nächsten Zweck Ilur erst sehr mittelbar; ich übergehe sie indess. 
nicht, weil es mir um einen vollständigen und möglichst scharfen 
Ueberhlick über die ehr 0 no log i sc h e n Folgen und Zusammen­
hänge zu thun ist. Bereits vom ersten Makkabaerfilrsten lud 1\ s 

167-161 Mattathias' Sohne (regierend 587-593 Varr.) abgeordnet, ausge-
v. Cbr. führt durch Eupolemus, Ioannes' Sohn, und lason, Sohn des 

Eleazar, bewirkte sie deu gewährenden, Senatsbeschluss , dessen 
wesentlichen· Inhalt uns Iosephus XII, 10, 6 auszugRweise in 
schlichter Kürze berichtet, das Makkabäerbuch Kap. 8, 23:1f. in 
etwas l'hetoriBirender Ausführung gibt; heide zugleich mit dem Zu-
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satz (Makk. V. 31 f.), dass der Senat gleichzeitig ein Schreiben an 
Demetrius (Soter) in Syrien erliess mit der Weisnng, sich aller 
Feindseligkeiten gegen Jndäa zu enthalten. Diese Gesandtschaft 

ist denn klärlich gemeint, wenn im zweiten Makkabäerbuche 4, 11 
in einer ganz beiläufigen, darum um so unverdächtigern Bemerkung 
des Ioannes Sohn Eupolemus bezeichnet wird als 0 nOL'fJarJptiVOr; 

-riJv nfltia{Jtilav Vnf(! rplAlrtc; xai aVftfwxla~ nfloc; mv~ <Pwfwlovc;. -
Als Zeitbestimmung ist aus 1. Makk. 7, 1 das Jahr 151 der Seleu­
cidenära zu entnehmen (während erst 9, 1 zn 152 fortgeschritten 
wird), d. i. 59 3/ 4 Varr., also die Zeit, in welche der Tod des Aemi- 161/ 0 

lius Paulus und die Aufführung der letzten Terenzischen, Stücke 
fällt. Nämlich der Termin des Ab ga n g s der Gesandtschaft, da 
deren Zurückkunft ludas offenbar nicht mehr erlebte 1). Denn ~ 

OdOr; nOAA~ ar.p6rJ~a illeisst es ausdrücklich Makk. 8, 19, womit nuch 
die Angaben über spätere Gesandtschaftsreisen trefflich stimmen. 
Und einige Zeit wird auch in Rom hingegangen:sein, bis der Senats­
beschluss gefasst und ausgefertigt ward, auch dieses in bester Ana-
logie mit spätern Vorgängen: so dass wir wohl am sichersten 
gehen, das eigentliche Senatusconsultum mit 594 zu datiren. Sehr 160 

wohl stimmt hiermit der Ansatz des Eusebius in Olymp. 155, 1 
nach der Armenischen Uebersetzung II p. 243 ed. Ven., während Hie­
ronymus bei Scaligel' p. 146 ed. alt. die bedeutungslose Differenz 
154, 4 hat [bei Schöne p. 127 ebenfalls 155, 1]. Denn diese 
Specil)-ldaten sind davon unabhängig, dass Eusebius die Hegierungs­
anfänge der, jüdischen Fürsten um 4 Jahre llachdatirt 2). 

1) Vgl. C. L. W. Grimm im 'Exeget: Handbnch zu den Apokry­
phen' (Leipzig 1853) zu 1. Makk. p. 131. 

2) Auf ausdrückliche Berücksichtigung' bez.weise Widerlegung an­
derer Auffassungen oder Entscheidungen, \leren die fa.st erdrückende 
Litteratur über diese Gegenstände eiue so reiche Fülle bietet, verzichte 
ich hiet· wie im Folgenden durchaus, und lasse meine Darstellung ein­
fach für sich selbst sprechen; dieses auch da, wo ich einem verstän­
digen Vorgänger mich nur anzuschliessen habe, wie es vor andern, alls 
schon älterer Zeit, Jo. Tob. Krebs in den 'Decreta Romanorum pro 
IlHlaeis facta' (Lips. 1768) ist. Allmählich hat sich ja wohl eine goldene 
Mittelstrasse Geltung verschafft zwi~chen der DickgJäubigkeit eines Pal­
me r oder neuerdings Y. G u m p ach (um von den durch das Inspirations­
dogma des Tridentinums auch fiir diese Apokryphen gebundenen katho· 
lischen Apologeten nicht erst zu reden), und der schier' fanatischen 
Skepsis, wie früher Rainolel's, besonders 'aber Wernsdorf's in der 
'Comm. de fiele historica librornm Maccabaeorum' (Wratislav. 1747), BO 

kürzlich mit womöglich noch radicalerer Hyperkritik von G rät z in 
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2. 

Auf Iudas folgt die Regierung seines Bruders Ion a th as 

161-143von 593-611. Wie in den ersten Anfang derselben die Rückkehr 

der Iudas - Gesandtschaft mit dem Abschluss des römischen Bünd­
nisses fiel, so ganz gegen ihr Ende die Erneuerung des letztern 
dnrcheine abermalige Gesandtschaft, für die unsere Quellen 10se­

phus XIII, 5, 8 und Makk. Kap. 12 sind, während sich lustinns 

XXXVI, 3, 9 anf die allgemeine und in ihrer Fassung schiefe No­

tiz beschränkt: 'A Demetrio cum descivissent (Iudaei), amicitia Ro­
manorum petita primi omnium ex orientalibus libertatem accepe­
runt [I], faeile tunc Romanis de alieno largientibus>. Das Gemein­

same zwischen Iosephus und dem Makkabäerbuche ist, dass über 

die Gesandtschaft nach Rom nur sehr kurz und kahl berichtet wird, 

mit der flüchtigen Angabe, die Gesandten hätten ihren Zweck beim 

römischen Senat erreicht und von ihm Geleit- und Schutzbriefe 

(d. h. sowohl für ungefährdete Rückkehr in die Heimath, wie für 
Respectirung der ihnen gewährten Bewilligungen) an die auswärtigen 

Fürsten und freien Städte empfangen 3); - dass aber damit in die 
engste Vel'bindnng die gleichzeitige Abordnung derselben Gesandt­

schaft nach Sparta gesetzt wird, wohin die Abgesandten auf der 

Rückfahrt von Rom kamen (ano rijr; 'Pevfl7Jr; &va(Jrf!Bfj'uv(J~ nf!or; ruvr; 

seiner 'Geschichte der Juden' (Leipzig 1856) Bd. 3 p. 500 ff.: - eille 
Mittelstrasse, die schon von M ich a e I i s u. A. betreten, auch in E wal d 's 
< Geschichte des Volkes Israel' eingehalten, mit musterhafter Umsicht 
und besonnenstem Urtheil in Grimm 's Makkabäer-Commentar verfolgt 
ist. Den überzeugenden Ausführungen des letztem z. H. übel' das Iuda~­
Biindniss p. 119 ff. 130 f., über die vielvel'spottete Spartanische Gesanllt­
schaft und Symmachie p. 187 ff., übel' die Verwirrungen und Wider­
sprüche im 14. Kapitel des Makkabäerbuches p. 219 f., hätte ich wahr­
scheinlich, auch wenn ich alttestamentlicher Theolog wäre. in Betreff 
des Standpunktes nichts Wesentliches hinzuzu fügen. 

s) Genauer bestimmt, sagt sogar das Makkabäerbuch 12, 4 von ir· 
gend einer Leistung des Senats gar nichts, sondern spricht nur' von 
den Geleitbriefen: was aber IosephuB ausdrücklich ergänzt mit elen 
,V orten xik {Joukij, EmXUl!w(J('fJllC; xu 7CI!OnI!OJI alrrff 7CEI!' Tij, '[olloa{W)I 

!plltac; lr)I(]) (Jf-L f))a, während el' zugleich die Geieitbriefe bestätigt mit 
xa. oou(J'l<; [;-mlw).),c; 7Cf!OC; ClnaVf(t, rau, (lwf/Aft, xijr; /t(J{ar; xal. EVI!IJJIl'lC; 

,mI, xIJi)) 7COAEWV ,tf!xovm, (dno;:, xO,utCE/V, o7Cwr; cUT!paAOut; xij, cl," T~V oi­

"E{ml "o,woijr; 0/' aVTl/JV nixw(JlV. Das andere oben angeführte Motiv 
für diese Schreiben dürfeu wir nach sonstigeu Analogien unbedenklich 
suppliren. 
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~na(!na7:at; bei Iosephus, und nochmals Ul'aaf(!Ecpova!t; Eit; r~l' ~n&(!­
TrjJ' na(!EYEl'OVW); '- dass ferner von beiden des lonathas Schreiben 
an die Spartaner ausführlich mitgetheilt wird und in ihm die Ge­
sandtschaft nach Rom als eigentlicher Hauptzweck der Reise her­
vort.ritt, und zwar als ausgeführt von N um e n i u s, So h n des 
Antiochus, und Antipater Iason's Sohn: in welchem Ia­
son es zu nahe liegt den frühem GesandteIl des Iudas zu erkennen, 
als dass man sich solcher Combination füglich entziehen könnte. 
Der Unterschied bei der Berichte liegt nur darin dass, während sich 
in Leiden das Schreiben des Ionathas auf ein uraltes Freundschafts­
bündniss eines Hohenpriesters Onias mit einem angeblichen Spar­
tanerkönig Areios (nicht< Oniares') bezieht, die hierüber sprcchende 
alte Urkunde bei Iosephus LI os crwähnt wird (nE(!~ rije; vna(!xovo7Jt; 

~,.ti:,· n(!Oe; {;fti'ie; ovyrEvEiw;, ~e; {;noilwxuu -';0 /}l"dy(!acpOl'), weil er 
sie, und zwar mit entschieden ol'igiualerem Gepräge als lVIakk., be­
reits an einer frühem SteUe XII, 4, 10 beigebracht hatte, dagegen 
Makk. 12, 20-23 (xa~ wvw -';0 al'rlY(!(tCPo/! 'Z'(~l' i1maroAli1v Jil' aml­
OTHM~') in freilich nur vier Versen vorliegt. Es liegt unserm Zweck 
und meinem Berufe eben so fern, über diesen höch~t apokryphen 
Areios-Brief una die darin betonte Abrahamische Blutsverwandt­
schaft, worin gleichwohl mit Andern auch Ewald Gesch. d. Volkes 
Israel IV p. 277 f. (2. Ausg. 1852) einen geschichtlichen Kerü an­
erkennen zn sollen meint, wie überhaupt über die ganze Spartani­
sche Verhandlung ein absprechendes Urtheil zu fällen Angesichts 
der wohl abgemessenen Bemerkungen Gd m m 's p. 187-190 4). 
Nur aus der durchgehenden Verschiedenheit der Fassung des Ioua­
thas-Briefes in den beiderseitigen Berichten wird man nicht argu­
mentiren dürfen, da wir es hier nicht nur mit Uebersetzungen und 
Rückübersetzungen zu thun haben, sondern gRllZ offenbar auch mit 
zwar materiell richtigen Reproc1uctionen, aber zugleich subjectiv 
freien Redactionen einer Original-Urkunde oder -Ueberlieferung 5), 
die sich einigermassen (wenn auch nur ~inigermassen) parallelisiren 
lassen mit den naiv fingirteu, aber die wirkliche Situation wider­
spiegelnden <Reden' bej den antiken Historikern. - Uns kömmt 

4) [Vollends gegenüber dem kühnen Versuche in Hitzig's Gesch. 
des Volkes Israel p. 346 f., dem peloponnesischen ein höchst problemati­
sches kleinasiatisches Sparta zu substituiren.] 
. 6) In diesem Sinne sagte schon G rot i u s zu 1. Makk. 15, 16: 'hoc 
senatus consultum [decretnm) non esse quale Romae ~criptum est, sed 
quomodo aenaum eius Hebraeus Hellenistes Hebraeis scribens' expl'imere 
voluit' . 
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es hier nur an auf den keinerlei begründetem Verdacht unterwor­
fenen Theil der Ueberlieferung, der die Römer betrifft. 

Für die Zeit dieser Gesandtschaft nun haben wir nur den 
Spielraum von 2 bis 3 Jahren. Das zuletzt vorausgegangene Da-

146/ 6 turn iu Makk. 11, 19 ist das Seleucidenjahr 167 = 609/610 , wäh­

rend das nächstfolgende in 13, 41 und in Uebereinstimmung da-
142/ 1 mit bei Iosephus XIII, 6, 6 das Jahr 170 = 61% ist, welches 

indess schou .derRegierung von Ionathas' Nachfolger Simon ange­
hört. Aber zwischen 167 in Makk. Kap. 11 und dem Gesandt­
schaftsbericht in Kap. 12 liegt keine geringe Zahl von Ereignissen, 
betreffend die Wirrsale zwischen Demetrius Nikator, Tryphon uud 
dessen Schiit~ling Antiochus VI (Alexander Ealas' Sohne == Epi­
phanes, Dionysos). Das der römischen Gesandtschaft in Makk. 
Nächstvorhergehende ist zuvörderst des Antiochns Erhebung auf 
den Thron durch Tryphon und sein Bündniss mit Ionathas: 11, 
54. 57 f. Die Thronbesteignllg des Alltiochus ist nach los. XIII, 
7, 1, der ihn im '4ten Jahre seiner Herrschaft durch Tryphon be­
seitigt werden lässt, nicht sicher genug zu datiren, weil Iosephus 
den Tod des Antiochus später ansetzt als Makk.: vg1. Duker zn 
Livius epit. 55 extr. Zuverlässigern Anhalt gewährt, dass es Mün-

144/ 3 zen des Antiochus schon vom J. 168 SeI. = 610/ 11 gibt: s. Cliu­
ton's Fasti Hellen. III p. 329 (2. Ausg.): so dass dieses vermuth­
lich das Jahr des Regierungsalltritts selbst ist. So dann fallen llach 
dem Bündniss des Antiochl1s mit Ionathas und, in unmittelbarster 
Verbindllng damit, des letztern kriegerische Unternehmungen, die 
Makk. 11, 60 ff. erzählt werden: woran sich denn eben die römi­
sche Gesandtschaft anschliesst. Also gerade etwa 168 Se1., möglicher 

14 4/. Weise auch 169, wäre deren Jahr, also = 61('/Il oder allenfalls 
143/2 611/12 Varr., d . .i. die Zeit des Lusitanischen Krieges gegen Viria­

thus und des beginnenden Numantinischen, als der uralte Pacuvius 
)lnd der seiner (h'ft~ zustrebende Accil1s zusammen aufführten, 
wenige Jahre nach der Einnahme Karthago's . und Korinth·s. -
_Wiederum ist es kaum eine Differenz zu nennen, wenn wir bei Eu­
sebius (Hier. p. H7 Seal.) den Ansatz Olymp. 159, 1 oder (Armen. 
p. 243) 158, 4 finden [po 128 f. Sch.]. • 

Fragt man schliesslich nach dem Motiv, welches Ionathas zu 
seiner Gesandtschaft hatte, so liegt dieses auf der Hand. Trotz 
des Bund~s mit AntiochuB hatte er Ursache genug, vor dem arg­
listigen Tryphon auf seiner Hut .zu sein, zumal da Antiochus nur 
ein Kind und Demetrius noch am Leben war, also Verwickelungen 
genug in Aussicht standen. 
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3. 

Wenn zwischen der durch ludas angebahnten ersten Vel'bin­
dung mit Rom und ihrer Erneuerung durch Ionathas etwa audert-
11alb Decennien in der Mitt.e lagen, so folgte nun, wie sich zeigen 
wird, auf die letztere desto rascher eine abermalige Gesandtschaft 
unter Ionathas' Nachfolger, dem dritten der grossen Makkabäer 
(oder Hasmonäer) Si mon, der 611- 619 an der Spitze seines VoF 143-135 
kes stand. In Betreff dieser Sendung tritt uns nun zuerst der auf-
fallende Umstand entgegen, dass sie von Iosephns mit nur sechs 
ganz beiläufigen Worten erwähnt wird, indem er den Bericht über 
Simon's eigentliche Thaten XIII, 8, 3 mit dem Satze schliesst: Kl!U-

T~(iU~ &u na(i7jr; TUJII nOAEflil!l/' b· El(!~l'll T(JII Aomuv Ot~rUrli Xl!ovov, 
not7j(iu'flE1'Or; Kui UVTUr; nl!uc; 'PWfl ulovc; (i'VflfwXiuv: wäh-
rend hingegen im Makkabiierbuche die Angaben über dieselbe Sen-
duog einen beträchtlichen Theil des ganzen l4ten und 15ten Ra-
pitels füllen. So dann aber liegen diese hier in einer solchen Un-
ordnung und V~rworrenheit der Darstellung, mit solchen Sprüngen, 
Wiederholungen und Widersprüchen vor, dass nur mit Mühe zu 
einer klaren Einsicht zu gelangen ist. Man vergegenwärtige ~i()h 
nur die dortige Reihenfolge der Dinge: 

1m J. 172 SeI. (~ 61'1/5) ,.vernimmt man in Rom und:bis 14°/8, 
nach' (?) Sparta lonathas' Tod und betrübt sich darüher sehr; 
von Simon's Nachfolgerschaft in Renntniss gesetzt erneuern die Rö-
mtlr das alte Bündniss mit Judäa und die darüber ,sprechende Ur­
kunde wird vor dem Volke in Jerusalem öffentlich verlesen": Makk. 
14, 16-19. (Von freien Stücken werden doch die Römer eine so 
kindliche Sentimentalität gewiss nicht gehabt haben; und woher 
sollten sie denn den RegierungRübergal1g von Ionathas auf· Simon 
überhaupt erfahren haben, weon nicht durch einen Gesandtschafts­
bericht, von del!l dochhiel' noch gar keine Rede war?) - "Auch die 
Spartaner entsenden an SimoJ,1 ein Schreiben, worin ausgesprochen 
ist, dass sie seine Boten ehrenvoll empfangen und dass sie in ihren 
Staatsacten haben niederschreiben lassen, wie die jüdischen Ge­
sandten Numenius, Antiochus' Sohn, und Antipater la-
s 0 n ' s So h n G) gekommen seien, das alte Bündniss zu erneuern": 
V. 20- 23 .. (Das waren also eben jene Boten, die denn doch natür­
lich auch nach Rom abgesandt waren, wovon nur aber vorher nichts 

6) Wie konnte 'Iu(1(vvo, noch TischendoJ'f stehen lassen, da sogar 
zum Ueberfluss der Alexandrinus die correcte Form gibt! Auch Hand­
schriften des IosephuB haben verschiedene Male 'I«UWJ'oc;. 
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stand, sondern erst im unmittelbar folgenden die Rede ist.) 
Denn nun heisst es weiter: "Dal'llach (flET?!. mvm) sendete Si mon 
den Numenius nach Rom, um einen grossen goldenen Schild 
OA"~V (Val'. OA"ij~, vielleicht zu streichen) flvr'iJII XtAÜV/J darzubringen: 
welche Huldigung denn auch so gut aufgenommen ward, dass die 
Römer den alten Bund erneuerten und die freie Autonomie Jndäas 
proclamirten": V.24-26. (Das klingt doch gerade, als hätte nun 
Simon eine zweite, von der Spartanischen unabhängige Gesandtschaft 
nach Rom geschickt, und zwar in der alleinigen Person des Nume­
nius! während das doch erstens ohne Zweifel eine und dieselbe Reise 
war, und zweitens Numenius, wie sich Makk. 15, 15 (und weiter­
hin hei Iosephus) zeigt, sogar mehr als einen Begleiter hatte. Wenn 
das flET?!. mvw irgend einen verständlichen Sinn haben soll, so 
könnte es nur etwa bedeuten, dass diesmal die Gesandtschaft zu­
erst llach Sparta, el'st VOll da llach Rom ging, umgekehrt als die 
des Ionathas: wogegen indoss der in Anl1l. 10 erwähnte Umstand 
spricht.) - Olme alle Vermittelung folgt jetzt mit schroffem Ueber­
gange von V. 27 bis zum Schluss oder bis gegen den Scbluss des 
Kapitels (worüber man streiten kann nnd streitet) die Erzählung 
von dem grossen . Ehrendecret, welches die Juden zum Ruhme des 
Si mon und seiner beiden brüderlichen Vorgänger abzufassen und auf 
ehernen Tafeln zu verewigen beschlossen, und dieses zwar nach 
V. 27 "im Monat Elul des Jahres 172, im Sten J. des Hohen­
priesterthums des Simon" (vgl. 13, 41. 42): also, wenn der Elul 
der letzte Monat des bürgerlichen Jahres 7) war und das Seleuciden-

139 jahr mit dem April begann, = März 615 Varr. Und in diesem 
Document soll nach V. 40 auch gestanden haben, wie "König 11e­
metrius (Il, Nikator) vernommen, dass die Römer eine Gesandtschaft 
des Simon ehrenvoll aufgenommen und die Jnden zu ihren lf'iI.Ol xa~ 
aVNwxoL "cd &&Alf'oi erklärt hätten". (Aber wie soll denn das 
schon im J. 172 möglich gewesen sein, wenn doch diese ganze Ge­
sandtschaft, wie wir sogleich sehen werden, erst 174 nach Judäa 
zurückkehrte? Um diesen Widerspruch zu lösen, scheute man sich 
früher nieht, sogar zwei verschiedene Gesandf.schaften des Simon 
innerhalb des kürzesten Zeitraums anzunehmen 8): übel' welehe Un-

7) Ueber die doppelte Zählung des Elul als sechsten oder aber 
als zwölften Monats s. ldeler'~ Handb. der Chronologie I p. 491 ff. 
522. 532 f. vg1. 540. Wer ihn als sechsten nimmt, käme sogar auf 
September 614 Varr. 

8) Man würde so auf die Jahre 612 und 615 kommen, was ich 
hier weder nähei' ausführen noch ausdrücklich widerlegen mag. 
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wahrscheinlichkeit wohl kein Wort weiter zu verlieren ist. Nein, 
vielmehr stehen die historischen Einzelheiten des EhrendeCl'ets mit 
den, Thatsachen der vorhergehenden Geschichtserzählung selbst in 
so starkem und vielfältigem Widerspruch, dass der vermeintliche 
Charakter einer wirklichen Copie eines officiellen Actenstückes in 
diesem Falle keine Glauhwürdigkeit hegründen kann, sondern auch 
hier an eine freie und zwar nichts weniger als sorgfältige,' vielmehr 
recht nachlässige oder willkürliche Reproduction zu denken ist: wie 
das alles von G r im m p. 219 f. überzeugend dargethan ist.) -
Indem nun mit dem 15. Kapitel weiter fortgeschritten wird zu den 
Unternehmungen des Antiochus Sidetes und in V. 10 dessen Thron­
besteigung als im J. 174 = G 16/7 erfolgt erwähnt ist, heisst es 138/, 

V. 15 mit lockerster Verhindung oder vielmehr Verbindungslosig-

keit also: "Kat ~A{Jc NOV,ll~1Il0r; xat 01: na(!' avrr"i (also nicht. N. 
allein, wie es oben V. 24 'hiess) fK 'PWfl'fJr; f!XOl'1:sr; fnwfOAUr; TO[r; 
ß(((JlAsfHJl Kat mtr; XW(!alr;, fV aIr; irdr(!wno TaOs' AS'VKWr; vnaTOr; 
'PwflalwlI IITOASfWl1f ßaalAs'i Xal(!El-lI": worauf denn von V. 17 -24 
der ganze Inhalt dieses Schreibens folgt: wie nämlich die Römer 
"eine Botschaft des Simon, die einen goI den e n Sc h i I d uno fllliiJlI 
XlA{WlI (V ~r. sogar nSllmKwXlAlrvl': s. u. p. 597) überbracht, wohl­
wollend aufgenommen und ihr Gesuch um Erneuernng der alten 
eptl,La Kai aVflIUtxla gewährt hätten; wie deshalb an alle Fürsten 
un,d Staaten, Inseln und freien Gemeinden des Ostens, die V. 23. 
24 in der Zahl von 22 namentlich aufgeführt werden (Demetrina 
in Syrien 9), Attalus in Pergamum, Arim;athes in Kappadocien, Ar­
saces in Parthien u. s. w.), Depeschen erlassen sei@ mit der Auf-

9) Wenn man, nach der weiterhin festznsteIlenden Chronologie 
dieser Schreiben, statt des Demetrins vielmehr 'scholl deu Antioclms Si­
detes orwartete, so ist nicht :ltlSBer Acht zu lassen, dass dieser nicht 
augenblicklich folgte, bondel'l1 mehrere Monate dazwischcn lagen; dass 
ja Demetrius nicht todt, sondern nur in parthische Gefangenschaft ge­
rathen war, aus dm' er möglicher 'Veise jeden Augenblick zurück er­
wartet werden konnte; dass die hlosse Nachricht VOll dieser Gefangen­
schaft dem Simon hinreichendes Motiv hot, um Angesichts der nun dro­
henden neuen Verwickelungen oder Unsicherheiten sich des erneuerten 
römischen Schntzes zu versichern; dass jedenfalls, wenn zur Zeit der 
Abreise der Gesandten Antiochus noch nieht zur Herrschaft gelangt 
war, dieser Regierungswechsel weder ihnen auf der Reise bekannt wer­
den mochte, noch SChOll nach Rom gedrungen zu sein branchte. Vergl. 
über diese verwickelten Verhältnisse Clinton In p. 330 ff., der mir nur 
die chronologische Autorität des Makkabäerhuchs, wohl zu merken wo 
es sich um die positiven Jahresdaten handelt, zn nnterschätzen scheint. 

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XXVIII. 38 



594 Eine. Berichtigung der republicanischen Consularfasten. 

forderung, Frieden und Freundschaft mit den Juden zu halten, et­
waige jüdische Flüchtlinge an Simon auszuliefern u. s. w., und wie 
Abschriften dieser Depeschen dem Simon zugeschickt s~ien". Natür­
lich waren dies im Wesentlichen C identische Noten', wenn auch ver­
muthlich in verschiedenem Tone gehalten, uud darum begnügt sich 
der Verfasser, nur das eine Schreiben an PtoIemäus (Euergetes I1, 

146-117 Physkon, regierend 608-637) als Probe zu geben, und zwar als 
ausgefertigt vom "Consul Lucius". 

Ob nun eine so verworrene Darstellung daher rührt, dass 
diese Partie des Makkabäerbuches durch Interpolationen oder durch 
Umstelluugen gelitten hat, wie dies beides vermuthet worden, oder 
ob sie nur auf das Ungeschick und Unverständniss desjenigen, der 
die ihm vorliegenden Materialien zu redigiren hatte, zurückgeht, 
diese· Frage kann für unsern Zweck füglich auf sich bm;uhen. Für 
diesen genügt es, dass unter Berücksichtigung der überall in Paren­
these hinzugefügten Epikrisis, durch welche eine Anzahl von A.n­
gahen als unbrauchbar beseitigt, bez.weise berichtigt wurde, sich 
ein einfacher, von Schlacken gereinigter, in sich wohl zusammen­
hängender Kern der ganzen Erzählung herausschält. Nämlich die­
ser: dass im J. 172 SeI. unter Simon eine von Nu 111 e ni u sund 
An t i pa tel' geführte-Gesandtschaft mit der werthvollen Ehrengabe 
eines schweren goldenen Schildes nach Rom (und bei der Ge­
legenheit auch nach Sparta 10) abging, in Rom die Bewilligung des 
nachgesuchten Freundschaftsbündnisses erreichte und zugleich diplo­
matische S~hutz- und Empfehlungsbriefe an die östlichen Mächte 
empfing, im J. 174 aber wieder nach Judtia zurückkam. Es ist. 
unbegreiflich, wie man an der Namengleichkeit diesel' Gesandtschafts­
führer mit denen unter Ionathas AnstoBs nehmen und darans einen 
Verdachtsgrund entlehnen mochte, da doch gerade im Gegentheil 
nichts natürlicher war und zweckmässiger sein konnte, als dieselben 
Männer, die erst wenige Jahre vorher dieselbe Reise unternommen 
und einen völlig ähnlichen Auftrag mit Glück ausgeführt hatten, 
jetzt als wohl erfahrene Unterhändler auch mit der neuen Sendung 
zu betrauen. V gl. unten Aum. 12. 

lÖ) Dies doch wohl erst auf der Rückreise, wie das erste Mal; 
gewiss wenigstens, wenn etwas darauf zu geben ist, dass unter den 
Adressaten des Consul Lucius 15, 23 auch die Spartiaten selbst genannt 
werden, da doch ein Schreiben an diese keinen Zweck gehabt hätte, 
'wenn mit ihnen die Gesandten schon vorher ihren Vertrag abgeschlossen 
hätten. 
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Was aber. die Zeitberechnung der ga.nzen Reise im Nähern 
betrifft, so bieten sich zwar an und für sich - vorläufig von dem 
C Consul Lucius' noch ganz abgesehen - verschiedene Möglichkeiten 

dar, um dieselbe auf drei nacheinander folgende Seleucidenjahre zu 
vertheilen: (auf welche ,Möglichkeiten ich mich hier, um nicht zu 

weitläufig zu werden, nicht weiter einlasse); aber eine Combination 
stellt sich als die wahrscheinliche heraus. Der' Monat Elul' 
(Makk. 14, 27) hat nach dem oben Erörterten mit dieser Frage 
gar nichts zu schaffen; vielmehr haben wir nur festzuhalten, dass 
nach der dem ersten Makkabäerbuche zu Grunde liegenden Rech­
llI\Pg 11) das Seleucidenjahr vom April des einen römischen Jahres 
bis incI. März des nächstfolgenden reichte, wonach sich nachstehen­
des Schema ergibt: 

171 Apr.-Dec. 
Jan.-März 614 

172 Apr.-Dec. 
Jan.-März 615 

173 Apr.-Dec. 
Jan.-März 616 

174 Apr.-Dec. 
Jan.-März 617 

175 Apr.-Dec. 
Jan.-März 

Wenn also die Gesandtschaft etwa im März 615 von Judäa 4 ltuf- 139 

brach und im April 616 wieder heimkehrte (um die allerknappsten 138 
Termine zu wählen), so wird beiden Makkabäerdaten ihr Recht, 
und liegt Spielraum genug dazwischen für die Anwesenheit in Rom 
und die Erwirkung eines günstigen Senatsbeschlusse~. Selbst eine 
mehl' als einjährige Dauer der Reise aber hat nichts Befremdliches, 
wenn man sich erinnert, dass es schon früher hiess nollh arp6o(!u 
~ öö6~, und dabei theils die Schwerfälligkeit damaligen Seeverkehrs ' 
überhaupt,theils den weitem Aufenthalt in Sparta in Anschlag 
bringt, überdies auch als wahrscheinlich annimmt, dass die Ge-

11) S. Ideler's Handb. d. Chronologie I p. 447 f. 533 f.; vgI. 
p. 430, und in Betreff der gemeingültigen Rechnung p. 452. [Hinsicht­
lich dieser verwickelten Fragen muss ich mir hier versagen auf ander­
weitige Besp'rechungen neuerer Zeit einzugehen, wie auf die von Clin­
tonJII p. 371 ff., gegen den Ewald p. 566f. Anm.; von WieseIer 
sowohl in der Chronolog. Synopse der vier Evangelien (llamburg 
1843) p. 451 ff. als in Herzog's theol. Real-Encyklopädie I (ebend. 1854) 
p. 159; von Hi tzig zum Buch Daniel (Leipz. 1850) p. 225, womit ,zu 
vergI. Grimm zum 2ten Makkabäerbuche (ebend. 1857) 13, 1 p.186. 
Ich begnüge mich mit der einfachen Bemerkung, dass ich nicht ohne 
Gründe an der im Text befolgten Rechnnng festhalte.] 
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sandten an denjenigen Punkten, bei denen sie doch ·einmal auf ihrer 
Heimkehr vorbeikamen, werden angelegt und die in Rom empfan­
genen Depeschen an ihre Adressen im Original abgegeben haben, 
statt sie erst mit nach Judäa zu nehmen und von da verschicken 
zu lassen. , 

Dass dem allen aber wirklich' so war, das lässt sich nun 
durch a.nderweitige Beweismittel in überraschender Weise darthun. 
Wenn oben als auffällig der Umstand bezeichnet wurde, dass dos 
Simonische BündnisB, dem das Makkabäerbuch zwei Kapitel wid­
met, von Iosephus nur mit einer flüchtigen Erwähnung von sechs 
Wort·en abgethan wird, so ist es. derselbe Iosephus, der, nur ver­
steckter und unbeabsichtigter Weise, an einer andern Stelle eine 
überaus werthvolle Ergänzung dieses Gesandtschaftsberichtes gibt. 
Es ist in Buch XIV, wo er, mit seiner Darstellung schon mitten 
in den Cäsarischen Zeiten und dem Hohenpriesteramt des Hyrkanus 

71-40 n (683-714) stehend, Kap. 8, 5 erzählt, wie diesem (im J. 707) 
47 anf sein Ansuchen von Cäsar die Wiederaufricht,ung der durch Pom­

pejus zerstqrten Mauern Jerusalem's gestattet worden sei, und zwar 
mittels eines von Cäsar beWirkten förmlichen Senatsbeschlllsses, der 
nach seinem vollständigen Wortlant, mit allen Curialien, mitgetheilt 
wird. Es wird nützlich sein, den Text des Autors vor Augen 
zu haben: 

lnn:(!8nEt OE (Kuiaup) "e,~ <Y(l"UJl~.iJ r.a r.ijt; nar.ploot; chaar.ijaat 
r.E1m ndn1JJI atLTJaaft8J1~J T~V X,t(!w' E(!~pmr.o rap IIoftn1Jlov 
xamßuÄovrot;' 'xai r.avr.' EnuntAÄEt r.ou; fmarott; litt; 'PWfl1J11 UJlU­
y(!,h/Jut bll T?J KanET.f.uÄup. "ai w rliVOftliJlOll {mo Tijt; ovrxÄ~rov 

5 ooyft,J. roVr.OII ExEt -,;lw TptnOI!' - "AEVXWt; OvaÄ8(!WC; Aliv"lov 
"v/.OC; ar.(!auIYoc; CJVJlEßovÄEvauro T'f/ ov"X'A~'~1I lilooit; dE"IiIIß(!lrJ.U; 
"b11 np .ijt; VfLOJloiuc; l/arfi. Y(lutpofdv\!l Trfi efOnwn napijaull ./Le/;­
"XWt; KwnfJlvwc; AEVxlov VI.Ot; KoUlva "'.tl* IIanl(!wc; [* VI.OC;] 
"Kv(llJ1a. nli(!~ iJJv ~AlisaJlO(!Ot; (vielmehr ~vrina.poc;) ']aaoI/Ot; 

1 0 "xa~ Novft~vtOt; ~l/n6xov 'Xa~ ~Usavo(!ot; dwpo9lov 'lovoalwv 
"npliaßwr.al, JJlOPIit; ara,:To;' xai. avp.flaXOt, oWAclJ'""aav ul/avliov­
,,!lliJlOt .at; n(!oVn1J(!rft8Vac; n(!Ot; 'Pw!laiovt; Xa(!t.ac; "al tptAlav, 
""al danloa xpvaijv. aVftßOA01I .ijr; avftftax1at; YliVOP.8V1JP av~­
"vEyxaJl unO x(!vawJI ftV(!UXOWV nSJIl'li, "al ypafqtar:' av.oit; ~slw-

15 "auJl OO:TijVUL npot; Tli Tat; avrollOftOVfdvar; noÄlitt; Kai npot; roilt; 
"ßal1tÄliU; vnEp .oii n]v U xwpaJl av.wv "al 'OVt; Atft8Vac; u&lat; 
"rorxaVlitV "ul fl1JOEv Mt"liia:Tat' 800;S avv:T8o:Tat tptAlav "ai 
,.xa(!tTut; npOt; uvroVt;, "al 8GWJl EOli~thJaav 'WXliiv .a:;;.'. abroit; 
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"naQarJXEtv, xai T~V XOfurJ{}Etf5av ("f5nlou nQof5os"~(J.(J{}Ut." -

20 WVIQ, iY8VETO ini 'YQxw1ov ueXtEQ8WC; xai i3-vaQXov, llwvc; Eva­
lOV fl1JIIOC; II(tv8ft0V (richtiger wohl IIctV~fIOV). Woran sich 
dann das ebenfalls zu Gunsten der Juden erlassene Ps e­
phi s m ade l' A t h e n e r anschliesst. 

Mit Uebel'gehung alles ganz Unerheblichen sind nur wenige Va­
rianten zu notiren aus: Ambrosianus F. 128 sup. saec. XI-XII, 
Leidensis bibI. publ. GI'. 16. J saec. XI, Vat.-Palatinus 14 saec. X, 

,Regius Parisinus 1420 saec. XV (mit gl'ossen Lücken in XIV, 10), 
Vossiauu3 Leid. GI'. F. 26 saee. XII, deren Collationen mir zn Ge­
bote stehen 2. l(!~(!tnro Bekker. E(!(!tnTO die Hdss. di"uta 
iacebant die lat. Uebcrsetzung ra(! ALV. ra(! EH PR. narn 
adhttc Uebers. 3. mur' AL V. raiim P. 10uro R 6. (1T(!a­

TI/1'0'] consttl Uebers.: s. Anm. 16 8. KOU{J'ft ••• Kv(!tva] 
In allen Tl'ibusbezeichnungen schwanken und wechs'eln die Hdss. 
durchweg zwischen den drei Schreibungen xoUtv~ XO,u(JICt und 
dem seltsamen r.oV.lvii. Da die Inschriften, meines Wissens aus­
l1ahmlos, ein Iota adscriptum ni c h t haben, wie es denn schon in 
dem SC. Lutatianul1l de Asclepiade etc. GEPTJA und IlOIlAülA 

[und in dem Thisbäischen OATElVI.A] heisst, so ist mindestens, wo 
es sich um alte Documente handelt, diese Schreibung entschieden 
festzuhalten. Man behandelte eben im Griechischen diese Abu..tiv­
formen als Indeclinabilia und brauchte sie adverbialiter, wie das 
schon Becker im Handbuch II, 2 p. 408 richtig bemerkte 
9. 'AU,;cmf(>o,] s. Aum. 12 12. xai T~V 'PtJ..tav die Hdss. 

14. X(!Ur1WV fLU(!lcI.cJWJ! nE'vu] quinquaginta milium solidorum 
Uehers.; s. ob. p. 593 und vgl. Grimm zu I. Makk. p.211 f.225 

15. 'n(!O' TE Ta, . •. ,mi 1'((>0> rou, ß.] n(!o, TE Ta> ••. xal, n(>ot; 

ß. LU, 1'((>0, Ta,. " "ai 1'((>0<; ß.. A. 1'((!O' 1a<; •. . r.at ß. PV. 1'((>0> TE 

Ta, ... "cä wu, ß. ein Münchener Excerptellcodex (dessen Nummer 
ich jetzt nicht wiederfinde: IlE(!i 1'((>EIJßtwV Ufvwv 1'((>0, ~wfLatou, 

H. s. w.) p. 266v lG. niv 'CE ALR. T~V PV, auch MOll. 

17. ,uryOEV APV. fLl}oE'VIX LR MO~E P. M. ouv AV. placuit 
igitur Uebers. EU. OE LR. M. ra(! Mon. 20. lvetrov] B. Anm. 15 

Wie? fragt man sich nach Durchlesung dieses Actenstücks 
ganz verdutzt, das soll der Bescheid sein auf ein Gesuch, die ge­
schleiften Stadtmauern wieder aufbauen zu dürfen? wovon ja in 
dem ganzen Schreiben auch nicht eine Sylbe steht, wohl aber da­

gegen eine Menge anderer, uns b el'eits wohlbek ann tel' Dinge! 
Unter diesen ist es nur die Wiederkehr derselben Gesandtennamen 
Antipater und Numenius 12) und ihrer Väter Iasou und Antiochus, 

12) An dem ~aUleil AU,;c",oeo, nimmt Scaliger keinen Anstoss, ob· 
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denen wir bereits ein Dreivierteljahrhundert früher unter lonathas 
begegneten, wodurch sich schon Sc a li ger Animadv. in Chron. 
Eus. p. 157 ed. alt. zu der Vermuthung bewogen fand, das ganze 

Senatusconsultum sei bei Iosephus an falsche Stelle gerathen und 
gehöre nicht in die Zeiten des Hyrkanus II, solidern in Folge einer, . 
in ihrem Ursprunge leicht begreiflichen, Verwecbselung in die des 

135-107(loanne8) Hyrkanus J, Simons Nachfolgers (619-647), in denen 
allerdings Numenius und Antipater recht wohl noch am Leben 
sein konnten. Welche Vermuthung denn Kr e b s mit vielem Eifer 
weiter zu begründen versucht hat. Aber hier machte Scaliger's 
Scharfblick zu früh Halt. Hätte er aufmerksamer beachtet, dass 
wir ja hier dasselbe Ehrengeschenk eines kostbaren goldenen Schil­
des, dieselbe Zusicherung des römischen Schutzes, dieselben Schrei­

ben an die ßuaLAli7r; und nO/..liLr; mit der Aufforderung zum Frieden­
halten vor uns haben wie im Makkabäerbuche, so hätte ihm kein 
Zweifel bleiben können, dass uns bei Iosephus überhaupt kein nach­
simonisches Actenstück, sondern geradezu das dem Simon selbst 
ertheilte Senatusconsult erhalten ist 13). Wenn man hiergegen von 

wohl es doch nnr die offenbarste Verschreibung für Av'{JUJ.'f(!Ot; ist, ent­
standen aus dem gleich nachfolgenden ~1U;alJ.r(!ot; Jw(!o.9tov. Diesen 
AU~C'IJ.r(lOt; aber liegt es nahe in dem Vater des AnoUw)/lOt; A),E~aVO(!Ov 
wiederzuerkennen, der nach los. XIII, 9, 2 und XIV, 10, 22 wenige 
Jahre später, in Gemeinschaft mit andern Begleitern. für die zunächst 
folgenden Gesandtschaftszwecke des Hohenpriesters Ioannes Hyrkanus 
I. verwendet wurde. Vergleicht man damit die zweimalige Entsendung 
des Numenius und Antipater, so sieht lllall leicht, wie absichtlich immer 
auf eine gewisse Continuit1i.t in der Wahl des GesandtsC'haftspersonals 
Bedacht genommen wurde. - Bei der Beharrlichkeit übrigens, mit der 
sich in derselben Fa·milie dieselbe Namengebung zu erhalten pflegte, 
dürfte als ein Nachkomme wiederum der AU~aJlo(lO&· ewrfw(!ov in An-

44 spruch zu nehmen sein, der nach los. XIV, 10, 10. 12 im Jahre 710 
dem HYl'kanus H. als Gesandter diente, da ja die Identität solcher Namen­
varianten eine bekannte Erscheinung ist. [Ein schlagendes Beispiel ge­
rade für Lfw(lo.'fEot; und eEMüJ(lo~ gab ich Opusc. phiI. I p. 662.] 

18) Gewiss wäre dies auch Scaligern ·nicht entgangen, wenn er in 
einer eigenen Bearbeitung des IQsephus auf diesen, Punkt zurückge­
kommen wäre: ein VOI'haben, auf welches 'das von Scaliger dnrchcor­
rigirte Handexemplar des Iosephus' bei Bernays 'J. J. Scaliger' p.227' 
hindeutet. Ob dies etwa gar dasselbe Exemplar ist, von dem es bei 
Fa brici n s (im Anbang zum 2ten Bde des Havercamp'schen Iosephus 
p. 67a) heisst: "losephi codex Graecus, notatus· passim mann Scaligeri, 
fnit in BibI. celeberrimi viri Conradi Sam. Schurzfleischii, hodie exstat 
Vinariae in BibI. Serenissimi Gothani DllCis"? - Mit klaren Worten spricht 
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einer schwer begreiflichen Fahrlässigkeit des Iosephus gesprochen 
hat (vgl. Grimm p. 227), so ist vorweg entgegenzuhalten, dass allem 

Ans~hein nach, um lücht zu sagen ganz augenscheinlich, der ganze 

spätere Theil der losephisehen Archäologie nicht zu einer ab­
schliessenden Redaction gelangt ist, sondern grossentheils nur eine 

unverarbeitete oder nicht genug verarbeitete Zusammenstellung an­
gesammelter Materialien darbietet, vielleicht nur von der Hand eines 
Amanuensis 14). DjlD schlagendsten Beweis dafür haben wir sogleich 

die Scaliger'sche Absicht aus Cas~,ubonus in den Exercitationes ad 
Baronii Annales I, 34 p. 40 (ed. Gen. 1655), wo er, von den "vetustis­
simis exemplaribus quae in Regis Cbristianissimi Bibliotheca servantUl'" 
(man sieht nicht recht, ob auch des griechischen Textes oder blos der· 
lateinischElll Uebersetzung des' Rufiuus') sprechend, deren Collation er 

. mit Caroli Labbaei Mithülfe bewirkt habe, hiuzufügt: "quum id a nobis 
Illustrissimus Scaliger petiisset de editione nobilissimi scripto­
ris tum cogitans: quam immatura viri divini mors Reip. literariae 
invidit. Turn igitur ex uni~s aut alteriuB libri contentione diclici, quod 
dudum eram suspicatus. hodiernis losephi libris nihil depravatius posse 
inveniri: da quo tamen ne per sl)1nnium quidem tot interpretes viden­
tur cogitasse". 

14) Wie es sich des Nähern damit verhält, darüber lässt sich vor 
einer umfassenden und durchgreifenden Untersuchung der hands~hrift­
lichen Ueberlieferung der Archäologie, wofür es noch an den allerersten 
Anfängen fehlt, gar nichts sagen. Sehr merkwürdig ist in dieser Be­
ziehung der Bericht des Emer. B igo t in einem Briefe vom J. 1669, 
der sich findet in 'Thomae Reinesii et 10. Andr. Bosii Epistolae mu­
tuae, ed. 10. Andr. Schmidius' (lenae 1700) p. 381 f.: woraus ich das 
Hiehergehörige buchstäblich wiederhole: "Les dis premieil"s livres des 
Antiquites i'avois conferes avec cet excellent Ms de la bibliotheque 
Royale, dont parle Casaubon dans les exercitations contre ,Baronius. 
Pour les dis autres ie n'ai trouve aucun bon Ms, tons les Mss. que i'en 
ai v11s, etant si differens de l'iriIprime qu'il est absolument impossible 
de les conferer. Pai autrefois cru et ie le c1'ois encore, que Iosephe a' 
publie deus fois les Antiquites. La premiere fois elles contenoient le 
texte des dis premiers livres, comme il est dans les imprimes, et les 
.dis derniers tels que le representent les Mss que i'ai vus. La seconde 
edition devoit etre des dis premiers livres tels qu'ils sont dans ce ms 
du Roy, et les dis derniers tels qu'est l'edition d'a present: tellement 
que l'imprime d'a present seroit .en partie de la premiere edition et en 
partie de la seconde. Cens qui examineront les Mss ne pourront pas 
etre d'nn sutre sentiment."· vVird es sich auch mit dem Grunde der 
betr. Differenzen unstreitig anders verhalten als nach Bigot's unannehm­
barer Hypothese, so wird doch die trostlose Beschaffenheit der hand­
schriftlichen Ueberlieftlrung bestätigt theils durch des Casaubonus in 
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an dem Conglomerat verschiedenartigster Senatsbeschlüsse und son­

stiger Decrete und Psephismen, die.im lOten Kapitel des XIV. 

Buohes ohne alle Ordnung zusammengehäuft sind. Und von diesen 

steht eines, um dies im Vorübergehen zu bemerken, sogar in der 

engsten Beziehung zu demjenigen SC., welches an die Stelle des 

fälschlich in Kap. 8 eingerückten gehörte und verloren gegangen 

4i ist: nämlich das Decret des Cäsar von 707 in § 5: Tawr; Kaiaal! 

{Jnw;or; -co n/pm:ov iiXQ/.llli -covz-ovr; iiXlitV 'W~ T li t Xi aal T ~ v 'I li (J 0-

ao},vfunlJv nO}..tv X(tb XarbXlilV al1:~11 'YQxw10J' 'A}..li~avo(Jov a(JXtli­

(Jsa '1ovoal(r)v xa~ l{}I'U(!X1)//, WC; av av-cor; n(iom(iijrw u. s. w. Denn 

liX(JWli wird doch nur kurzer Ausdruck sein für das wa·s anderwärts 

oOYflanavyx}..1jwv iiXQtl!li (§ 10) heisst. Eine Sache für sich, auf 

die hier nicht weiter einzugehen, ist es, dass das -co nSfwrov noth­

wendig falsch ist, wofür es - nicht sowohl, wie vermuthet wor­

den, -co T(Jt-cOV, als vielmehr wohl TO OIi'VR'(JOII heissen musste 15). 

Anm. 13 mitget.heilte Aeussel'ungen, theils durch die Angaben des Her­
ausgebers der Edilio prillceps (Basil. 1544) Arnoldns Peraxylus Arle­
nius, die man bei Fabricius a. a. O. p. 64b nachlesen kann. Aus ihnen, 
in Verbindung mit andern Indicien, lässt sich entnehmen, dass ein Haupt­
gewicht auf die Unterscheidung' vollständiger und epitomirter 
Hdss. zu legen sein wird. Als einen Codex der Epitome kenne ich den 
Pari sinus n. 1424 saac. XIII exeuntis. 

10) Fehler in den Za.hlen sind begreiflicher Weise nichts Seltenes 
im Iosephustexte. So z. B. wenn man XIV, 8, 5 zwischen unserm SC. 
und dem daran geschlossenen Athenerpsephisma liest: mum lyivC1:o 
inl 'YI!X(WOU ar!XIEl!iwr; Xc<! l[i-v,xI!Xov hOll, lliurov p.'1VO, IIco1ip.ov. Es 
hat dies natürlich nichts gemein mit dem Datum des falsch eingeschal­
teten SC., sondern geht allf die vorhergehenden, in die Zeit von Cäsar's 

47 Anwe~enheit in Syrien (707) fallenden Geschichten, wozu auch der Monat 
Panemos (= Juni und Juli) so trefflich wie möglich passt. Nun setzt 
aber Iosephus selbst XIV, 1, 2 den Hegierllngsanfang des Hyrkanus 

69 mit ausdrücklicher Nennung der römischen Consuln in 685: von wo es 
47 bis 707 nicht 9, sondern 22 Jahre sind. Und wenn vollends statt 685 
71 vielmehr 683 als Ausgangspunkt genommen wird, wie es oben im Texte 

wiederholt geschehen ist (nämlich gleich vom Tode der Alexandra an 
gerechnet), so hrauchen wir sogar 24 Jahre. Wollte man -aber etwa von 
der Wiedereinsetzung des Hyrkallus durch Pompejlls = 691 datiren, so 
wären das doch immer 16 Jahre. Da mit dem Zahlzeiohen i): weder 
1<;' noch xß' noch xo' äussere Aehnlichkeit haben, so ist schwer zu 
sagen, ob hier ein Fehler der Abschreiber vorliegt oder eine von den 
vielen Nachlässigkeitssünden des Autors selbst. - Ewald Gesch. d· 
V. I. IV p. 386 Anru. denkt an eine Verwecbselung von Hyrkanus und 
Simon, bezieht also das mum lyivETO. . grovr; [ve/rov wirklich auf das 
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FÜr die chronologische Fixirung unseres Senatsconsultums 
gewinnen wir nun :l.war zunächst wenig aus dem Wortlaut bei 10-
sephus. Dass der unmittelbar nach dem SC. erwähnte Monat Pa­
nemos (= Juli) mit demselben gar nichts gemein hat, sondern viel­

mehr zu dem vorher Erzählten gehört, ist an sich klar, wenn er 
nicht gar in Folge einer durch die falsche Einschiebung veranlass­
ten Verwirrung erst aus dem Anfang des athenischen Psephisma 
hieher verschlagen ist. - Das Datum der Idus des December 
aber, an denen der Prätor L. Valerius, Sohn des Ludus, 
den bezüglichen Vortrag im Senat hielt -- was hilft es uns, wenn 
uns doch dieser Prätor sonst ganz unbekannt ist? Mag es immer-
hin derselbe Mann sein, den wir als L. Valerius Flaccus imJ. 623 131 
als Consul finden 16), so konnte er darum doch ebenso wohl 614 
oder 616 wie 615 die Prätur bekleiden. - Und hier ist es de.nll 
nun, dass uns der 'Consul Lucius' des Makkabäerbuchs den er­
wünschtesten Ausschlag gibt. 

Diesen Consul Lucius nachzuweisen hat man sich begreiflich 
von jeher weidlich abgemüht. Man begegnete in jenen Zeiten einem 
L. Caecilius Metellus, einem L. Furius Phi1o, aber jenem in 612, 142 
also zu früh, diesem in 618, also Z1.1 spät 17). Desto mehr an: 136 

unmittelbar voranstehende Senatusconsultum: auf welchem Wege wir 
aber noch weniger über die Schwierigkeiten und vor allem über die 
Neunzahl selbst hinwegkommen. 

16) Auf diesen COlJsul L. Valerius Flaccus (L. f.) würden wir so­
gar geradezu geführt werden als den Veranlasser unseres SC., wenn auf 
die Ueberlieferung der alten lateinisohen Uebersetzung, sei es des Rufi­
nus oder des Cassiodorus, deren Alter allerdings übel' das unserer grie­
chisohen Codices weit hinausreicht, etwas zu geben wäre: denn darin 
liest man Lucius ualwrius lucii filius co n std. (Ich benutze deren Text 
nach den beiden Münchener Hdss. des 12-13ten Jhdts Cod. lat. 4510 
und 17404, aus denen mir Abschriften der betl'. Stücke vorliegen: ob-

-wohl es allem Anschein nach nur eine Epitome ist, die sie enthalten.) 
Dass aber darauf gar kein Verlass ist, erhellt daraus, dass dieselbe Ueber­
setzung auch XIII, 9, 2 <Pall/llO' ll-fa(l"oV vtoc; C11!!rtr1IYO. mit Fannius 
mami filius consul wiederg'ibt, während es doch einen Consul Fannius 
M. f. überhaupt nie gegeben hat. [Sehr möglich, dass beirle Ueberlie­
ferungen zu combiniren und als das Ursprüngliohe anzusehen ist rH (! rt­

T'IYOC; tineuoc;: nach dem Sprachg'ebrauohe und in dem Sinne, den 
kürzlich Mommsen Ephem. epigr. 1872 p. 225 f. erörtert hat.] 

17) Wofern dieser Furins Philo wirklich das Pränomen L. und nicht 
vielmehr P. führte, wie bei Cassiodor. [Vgl. jetzt darüber Renzen 
C. I. L. t. I p. 446.] Ihn nahm übrigens GI' 0 t i u s an im Makkabäer­
Commentar, aber ohne nähere Untersuchung. 
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sprechen musste ein gerade in die Mitte zwischen beide fallender 
139 L. Calpurnius Piso vom J. 615. Aber seit langer Zeit schon 

gab man diesen wieder auf, weil sein Pränomen ja gar nicht L., 
sondern On. sei: ein Entsclieidungsgrund, dem sich auch Grimm 
p. 224 unterwarf. Allerdings führt ja diejenige Quelle der Con­
sularfasten, die allein das Pränomen gibt,· Cassiodor, als die Con­
suln des J. 615 auf On. Piso et JJIf. Popilius. Aber dem steht 
ein klares Autorenzeugniss gegenüber: das des Valerius Maximus 
(genauel' seines treuen Epitomat.ors Iulius Paris, dem wir die Er­
haltung deI' betr. Kapitel allein vetdankeu), bei dem man I, 3, 3 
liest: (Cn. Cornelius Hispallus praetor peregrinus M. Popilio Lae­
nate L. Calpurnio cos. edicto Chaldaeos citra decimum diem abire 
ex urbe atque italia iussit . . . . . Idem Iudaeos, qui Sabazi louis 
cultu Romanos inficere mores conati erant, repetere dom os suas 
coegit'. Aber, höre ich sogleich entgegnen, gerade aus dieser Stelle 
wird ja immer und immer wieder das Pränomen On. citirt. Ja, 
aber seit wann denn? Ueber 60 Jahre seit Aldus (1503 18) las 
man in mehr als 80 Textesdruckell nichts anderes als L. Oa,l­
purnio, als zum ersten Male in des Steph. Pi g h i u s Antwerpner 
Ausgabe von 1567 On. Calpurnio erschien und nun in allen fol~ 
gen den Ausgaben haftete, bis erst die neueste Zeit zu L. darum 
zurückkehrte 19), weil dieses die mittlerweile von A. Mai aus dem 
alten Vaticanus vollständig publiciI,te Epitome gab .. Lediglich also 
des Pighius Eigenmächtigkeit hatte das On. stillschweigend einge­
schwärzt (denu in den angehängten (Annotationes' sagt er kein 

Wort davon), und zwar nur durch willkürliche Uebertragung aus 
Gassiodor , wie das auch seine eigenen Worte in den (Annales' II 
p. 487 deutlich genug erkennen lassen 20). 

18) S. über diese Jabrszahl die gen3,ue Auseinandersetzung in 
Schweiger's Handbuch d. dass. Bibliogr. Ir p. 1104 f. 

19) Kempf in seiner Ausgabe freilich nicht ohne die ausdriick­
liehe Verwahrung: 'in Calpurnii praenomine erratum est; eonsentiunt 
enim Valerii exempla (?) eum Paridis cod. Vat. de L~,cio, ql~i in fastis (?) 
Gnaeus vocatur'. 

20) 'Consules afferunt,ur in Graecis tabulis Laenas et Piso; in 
Cassiodoro et Mariano Scoto Cn. Pi so et M. Popillius: at Valerius Max. 

, lib. primo cap. tertio M. Popillium Laenatem et L. Calpurnium 110S Con­
sules nominat; Bed mendum .librarij Buspicor in Calpurnij 
praenomine, quem alij Cneum Calpurnium vocant'. [Dass Marianus 
gar nicht in Betracht kömmt und kein zweiter Zeuge neben Cassiodor 
ist, wissen wir seit MommBeu'sDarlegung alle. - Ue?rigeus liess 
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Gibt es nun an sich durchaus keinen zwingenden Grund, in 
der Differenz zwischen Cassiodor und Valerius Max. von vorn her-
ein gegen den letztern Partei zu nehmen und uns auf Seiten des 
erstern zu stellen, bei dem es ja auch sonst an Irrthümern, gerade 

auch in den Vornamen, nicht fehlt, so lässt die so augenschein-
liche Congruenz der Angabe des Valerius M. mit dem Consul Lucius 
des Makkabäerbuchs, dessen Amtsjahr nothwendig in die Jahre 
614-616 fallen muss, die Entscheidung kaum zweifelhaft, dass eirt 140-138 

Lucius Calpurnius Piso 
Co n s u 1 des J. 6 1 5 war 21). Und mit diesem Ergebniss stehen 139 
alle sonstigen Umstände in so befriedigendem Einklange, dass wohl 
auch das letzte Bedenken schweigen muss. Als Prä tor en fun­
girten in demselben Jahre: L. Val e r i u s L. f. (UT(!UVTfYor; bei 10-
sephus) ohne Zweifel als pr. ur ban u s, dem als solchem bei Ver­
hinderung der Consuln' die Einführung der Gesandten in den Senat 
zukam 22) und der jetzt deren Anliegen zum Vortrag und zu der 
Berathpng im Senat brachte, die zu einer günstigen Beschluss­
fassung führte; als pr. peregrinus (bei Val. Max.) Cn. Cor-
ne I i u s His palI u s, der - wie durch eine Ironie des Schicksals 
- einen Bruchtheil desselben jüdischen Volkes wegen des Versuchs 

auph Bo I' g h e s i Oeuvres compl. V p. 305 'il Cn. Pisone console nel 
615' ruhig passiren ; de8gJeicben kiirzlich 1\1 om ms en in der Ephemeris 
epigr. 1872 p. 145.] 

21) Seine Abstammung ist nicht näher nachweisbar. Weder der 
Sohn des L. Calpurnius C. f. C. n. Piso Caesoninus cos. 606, noch der 148 
Vater des schon 621 das ConsuJat bekleidenden L. Calpurnius L. f. C. n. 133 
Frugi kann er den geringen Jahresabständen nach füglich gewesen sein. 
Eher wäre Identität mit dem erstgenannten denkbar, wonach die Lücke 
der Capitolinischen Fasten zu ergänzen sein würde: L. CALPVRNIVS. 
C. F: C. N. PISO. CAESONINVS. H. Aber wenigstens besonderes Ver­
dienst oder Glück des Mannes lässt sich nicht für die Wahrscheinlich-
keit einer nach noch nicht 10 Jahren erfolgten Wiederwahl zum COll­
sulat geltend machen: worüber das Nähere bei Dru man n Gesch. Roms 
II p. 61 n. 7. - Wenn übrigens in dem L. Coruelius Piso des J. 615 schon 
Norisius (1691) und Froelich (1744) ganz richtig den AEV"'O, lI71rt-

TO, wiederfanden, so folgten sie eben vorpighischen Texten des Valerius 
Max. Nur ein fiacher Einfall von Clinton F. H. III p.382 war es, 
dass jener AEVXIO, fälschlich möge I:71ClTO' genannt und viflJmehr nur 
UT(lrtT'IYO. gewesen sein: wobei er ofl'enbar eben den L. Valerius L. f. 
des Iosephus im Sinne hatte. 

n) Viele Belege s. in Be c k e r'8 Handbuch II, 2 p. 187} vgl. 403, 
und bei Rein in Pauly's Real-Enc. IV p. 852. 
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einen fremden CnltuB in Ham einzuführen, auswies und in die Hei­
math zurücktrieb. Wal' die Gesandtschaft in den ersten Monaten 

139 von 615 ausgesegelt, so konnte es sich sehr wohl fügen, dass sie, 
nach langer Fahrt in Rom angelangt, wo damals schon der Numan­
tinische Krieg genng zu sorgen gab, Wochen und Monate darauf 
zu warten hatte, bis ihre Sache im De c e mb er zur officiellen Ver­
handlung kam; und ehe der ihnen gewordene Bescheid, ausserdem die 
zahlreichen Geleits- und Schutzbriefe an die Fürsten und Gemeinden 
des Ostens ausgefertigt waren, mochte dann leicht auch wieder so 

138 viel Zeit verstreichen, dass sie schwerlich vor Mitte des Jahres .616 

wieder zu Hause eintreffen konnten. -. Wenn man aber Anstoss 
daran genommen hat, dass im Makkabäerbuche an der Spitze der 
den Gesandten mitgegebenen Schutzbriefe nur ein Conaul genannt 
ist, so ist das so weit entfernt ein Bedenken zu begründen 25), 
dass es vielmehr einen neuen und schlagenden Beweis für die Glaub­
würdigkeit der Angabe abgibt. Dieses nämlich darum, weil der 
zweite eonsul nachweislich damals gar nicht anwesend war in Rom. 
Man hat sich ganz entgehen lassen, dass des Piso Amtscollege Po-' 

139 pillius Länas gerade 615 dem Q. Pompejus im Oberbefehl in His-
138 pania citerior folgte und dass er ebenda auch 616 als Proconsul 

verblieb zur Fortführung des Numantinischen Kampfes: wofür die 
Belegstellen sämmtlich aus F i sc her 's Röm. Zeittafeln p. 134 f. 
zu ersehen sind. Die Beantwortung der müssigen Frage aber, wo­
durch es denn veranlasst sein mochte, dass der ni c h tabwesende 
Consul sich durch den.Prätor vertreten liess, statt selbst den Senat 
zu berufen, wird man uns ja wohl erlassen. 

Um schliesslich noch des Eusebius mit eiuem Worte zu ge­
denken, so sind dessen hier einschlagende Ansätze durchaus un­
brauchbar. Wenn Hieronymus Simon's Gesandtschaft in Olymp. 

136 161, 1 = 618 (Arm. 161, 2) setzt, so möchte man fast auf den 

23) Schon an und für sich nicht, da. ja in der Vorstellung des Ver­
fassers nach Kap. 8,16 überhaupt· nur ein Mann alljährlich an der Spitze 
des l'ömischenStaates stand. Warum man aber in den Zeiten, aus denen 
die Materialien stammen, woraus das Makkabäerbuch zusammengeschrie­
ben ward, nicht soll in Judä.a ein solches Gemisch von Wahrem, Halb­
wahrem und Unwahrem über Roms Zustände und Geschichte geglaubt 
haben, wie es uns in Kap. 8, 1-16 allerdings entgegentritt. gestehe ich 
niemals eingesehen zn haben, lange vorher ehe ich E wal d 's oder 
Grimm's (p. 119) übereinstimmende Auffassung kenneu lernte. - Frei­
lich sollte man dann auch die auf ganz gleichen Füssen stehende Sena­
toreuza,hl 320 'in V. 15 stillschw'eigend auf sich beruhen !a,ssen. 



Eine Berichtigung der republicanischen Consularfasten. G05 

Gedanken kommen, der Chronograph habe, von dem C Consul Lu­
cius' des Makkabäerbuchs ausgehend, diesen in dem L. Furius 
Philo wiederzufinden gemeint. WenD aber ferner bei demselben 
Hieronymus unter 01. 183, 3 = 704 zn lesen ist: < Decretnm se- 46 
natus et Atheniensium ad Indaeos mittitur, qui per legation em 
amicitiam postularant', so sah schon Scaliger, dass diese Angabe 
der Verfasser lediglich schöpfte aus dem das rÖlP.ische SC. an fal­
scher Stelle gebenden Iosephustexte. Und da in der Armenischen 
U ehersetzung diese ganze Notiz fehlt, so läge der Verdacht nicht 
fern, dass wir es bier ~ur mit einer spätern Interpolation des 
ursprünglichen Eusebiustextes zu thun hätten, wenn nicht in jener 
ganzen Partie überhaupt eine sehr verkürzt.e Redaction des Arme­
niers zu Tage träte. 

" -- --- --_.-

Alles Vorstehende - mit geringel~ Veränderungen und weni­
gen, meist durch Einklammerung bemerklich gemacht.en Zusät.zen -
ist nur ein Ausschnitt einer schon vor zwölf Jahren geführten Unter­
suchung: "Römer und Juden in ihren internationalen Beziehungen 
zur Zeit der Republik, vornehmlich nach Iosephus": einer Unter­
suchung, die nur in Folge schwerer Erkrankung nicht zum druck­
fertigen Abschluss kam. Geführt wurde sie in Briefen an einen 
für diese Fragen sich speciell inieressirenden Freund, die noch vor­
handen sind und vielleicht nicht nnwerth wären, gelegentlich ein­
mal vollständiger als in dieser Probe gedruckt zu werden. Nur 
einige chronologische Hauptresnltate theilte ich daraus mit in Zu­
sätzen zu dem Bonner Proömium (lnd. schol. hib. 1860): "In leges 
Viselliam Antoniam Corneliam, observationes epigraphicae", welche 
Zusätze erst in der Berliner Ausgabe desselben Jahres (ap. 1. Gutten­
tag) p. Xln hinzukamen, eben deswegen aber auch zu Weniger 
Kenntniss gelangt zu sein scheinen. Und darum - obwohl sie zu­
nächst nur zum Erweise des Nebenpunktes dienten, dass die Sena­
tusconsulte nie ohne Angabe von Zeit und Ort gewesen seien 24) -
sei es gestattet sie hier nachstehend zn wiederholen. Nach An­
führung des SC. de Bacchanalibus von 568, des nur wenige Decen- 186 

24) Wirkliche leges nur mit dem Unterschiede, wie es scheint, 
dass die Ortsangabe vorausging, das Datum folgte. 
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78 nien jüngern de Tiburtibus 25), des in 676 fallenden· e de Asclepiade 
135 Polystrato Menisco" des Prienensischen von 619 im C. I. G. 2905 

p. 572 26), fuhr ich dort fort wie folgt: 

139 

133-131 

49 

"Eandem rationem testantur apud scriptores servata exempla. 
Bis adscriptum est prid. kalo Octob. in aede Apollinis in 
Caelü ad Ciceronem epistula 1. VIII: ad fam. 8 § 5 et 6: ni­
hil·enim· in hoc genere discriminis inter senati eonsulta et 
auetoritates intereedit. Quattuor vel potius quinque exempla 

\ 

losephi Antiquitates Iudaieae suppeditant, quae temporum 
ordine eo subieei, quem allo loco dedita opera firmabo. Anno 
igitur 615 u. C. L. Valerius L. f. praetor (JVVE{JovAEvauro Tfi 
aVrKA~np Elcfoi(; dEKEp{J(}lut(; EV njiWj(; 'Opovolru; '/Iurj) • •. teste 
Iosepho XIV, 8, 5; - anno eil "eiter 621- 623 *) Fannins 
M. f. praetor {Jov}..~v av~'1jrUrE 7C(}O 6Ktw ElefrJjv 0E{J(}ovu(}lwv 

E'/I KOPllrlp .•. XITI, 9,. 2 27}; - anno 705 *) consulente L. 

26) [Um das Ende des 6. Jahrhunderts datirte ich dieses SC. (oder 
vielmehr dieses, den Inhalt des SC. wiedergebenden Prätorenschreibens) 
im Rhein. Mus. IX (1853) p. 160 (wie 'andeutungsweise schon vorher 
Mon. epigr. tria p. 4. 7 und p. V) und P. L. M. E .. enarr. p. 41, wäh­
rend Mo m m sen I. L. A. p. 108 mit Visconti und Borghesi an der 
zweiten Hälfte des 7. Jhdts fest.hielt, wie auch Lange Röm. AIterth. 
11 p.367 (2. Ausg\). Neuerdings haben sich auf meine Seite gestellt 
F 0 uea rt 'Senatus-Consulte inedit de l'annee 170 avant notre ere' (Paris 
1872) p. 25, Bü eh eier in E'leekeisen's Jahrbüchern Bd. 105 (1872) p. 568, 
und zuletzt hat sich derselben Bestimmung auch M om m se li selbst an­
geschlossen Ephem. epigr. 1872 p. 289.] 

170 26) [Wozu seitdem noch das Thisbäisehe von 584 gekommen ist 
mit dem Eingang Kotl'1:0' Matvw. Th:ov vfo. aTl!aT1JrO. Tj crvVKA~lqJ C1tf11E­

flovMuaaTO /v KO{-tETtrp 7rI!O ~Wf!Cöv brTq Elr1vunv 'OKTCJJ{-tfll!tCJJ'/I: hier aller­
dings mit Voran stellung des Locals der Versammlung vor das Datum, 
aber bis jetzt als alleiniges Beispiel.] 

*) [Die drei mit Sternchen bezeichneten Stücke fehlen sämmtlich 
in ~ardt's Liste der Senatstage im Hermes VII p.15 f.; nicht minder 
selbst das Prienensisehe.]. 

27) Nothwendig in die Regierung von Simoll's Nachfolger Ioannes 
135-107Hyrkanus (619- 647) fallend, gehört doch dieses SC. keinesweges dem 
127 124J.627 oder 630 an, wie mit vielen Andern nochHübner 'de sen. pop. 

q. Rom. actis' p. 67 (p. 623 in Suppl.-Bd. III der Fleckeisen'schen Jahrb.) 
133-131 annahm, sondern ist aus unabweislichen Grün!'len in 621-623 anzu­

setzen. Wozu es freilich noch einer, aus einem ganz andern Actenstück 
zu entnehmenden Ergänzung des historischen Zusammenhangs bedarf, 
sowie der Erkenntniss, dass anch dieser Urkunde bei Iosephus eine 
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Lentulo cos. n(?o owd'liKa vel OsKaT(?u/Jv 'OKTwß{!lwJI, incertum 

quo loco, illud SO. factum, cuius per losephi XIV, 10 § 13 

-19 dispersa vestigia ·exstant 28); - anno 710 *) oOYfwn 44 

aVYK"'~rov, Ö fys/1l;To n(?o 1lSJI'UJ IitOtll/' (JJsß(?ovUf!lwI1 fll Hp IIai! 

TijC;. cOfLOllolac;, rawc; Kataa(? {;71f,(? Iovoalwv EK(?tl11! e. q. s.: 
sic enim haec transponendo consocianda sunt XIV, 10, 10 2.9) ; 

mindestens recht ungeschickte Stelle gegeben ist, abgesehen von den 
sou.stigen Unzukömmli\}hkeiten seiner gamlen dortigen Geschichtserzäh­
Inng. Vgl. Anm. 3I. 

28) Gemeint ist das in dem Schreiben des Prätors C. Fannius C. f. 
(705) an die Koer XIV, 10, 15 nur erwähnte, die Befreiung der Juden 
vom Militärdienste betreffende SC.: welchem Schreiben aber nach aus­
drücklicher Angabe (unOZhrtXTCU OE TC' oEooytdJ1a) das SC. selbst als Anlage 
lleigegeben war. Diese Anlage ist uns aber innerlmlb jenes Actenwustes, 
wenn auch in heilloser Zerstückelung, mehr oder weniger verstümmelt 
noch erhalten, und das sogar an drei verschiedenen Stellen: am relativ 
vollständigsten mit ausführlichen Curialien in § 19; sodann schon lücken­
hafter in der ersten milfte des § 13 bis LaßCtTha, von wo an mit TtTD' 
1nTrw<; ('ATtJ.W<;? Apnwr;?) TlTov ufO<; 13oAßor; ein neues, obwohl eben dahin 
einschlagendes Document beginnt j endlich mit nur einfacher Angabe 
des Inhalts in § 16, aber hier mit dem Datum 7C(!O OEXftT(!/WV r.rtAavowv 
'OY.1:Wße{WIJ, während es § 13 TreO UWOEY-ct hiess, wovon eines oder das 
andere nur verschrieben sein ka.nn: vermuthlich doch das letztere, da 
OEXC<T(!/WJ' auch in dem einigermasscn räthselhaften Actenstück § 18 
wiederkehrt. Lediglich ein abkürzendes Verfahren ist es, wenn der 
actenmässigen Formel 'L. Lentulus cos. senatum consulllit senatuique 
ita placllit' (oder ähnlich) kurzweg substituirt wirdAE'vdo<; unaw<; einE 
§ 13, AivTAO<; ümaor; UYH § 16, wofür wiederum § 19 steht 0 Atl!TAot; 
OO)'fUt E~~VEl'XE. Die grosse, um nicht geradezu zu sagen liederI"iche Frei­
heit, mit der diese SC. hier wiedergegeben werden, liegt auch darin 
zu Tage, dass das erstemal der Inhalt des Beschlusses vorausgeht, die 
Namen der nar/}/ITE<; (qui scribel1do adfllcrunt) erst nachfolgen, während 
in § 19 die umgekehrte, richtige Folge eingehalten wird. Nicht minder 
auch darin, dass eigentlicher Senatsbeschluss und (prätorische oder con­
sularische) Notiflcation desselben in der Fassung selbst durcheinander 
gemischt erscheinen. Wie es denn auch sonst noch vieles in diesen zer­
sprengten Resten aufzuräumen und zurechtzustellen gibt. 

29) Bei der überlieferten Stellung des Satzes lytJlEW .•• 'O,uovotar; 
hängen ja diese Worte ganz in der Luft und entbehren aller Constrnc­
tion. Mindestens müsste es doch heissen ll'tl1ETO 0 E wvw TO ooypa .•• 
Was sollte aber dieser erzähl ende Stil in einern officiellen Actenstück? 
- Der geschichtliche Zusammenhang ist klärlich dieser: V. Id. Febr. 
liess Cäsar das SC. zu Gunsten der Juden fassen; Id. Mart. starb. er, 
ohne dass es zu dessen officieller Einregistrirllng gekommen war; III. 
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- eodemque anno P. Dolabella M. Antonio cos. factum SC. 
7:fj n(!o 7:(!dliv drJiiJ1! 'An(!/,Uiwv fV lr,'J var{i äf~ (}flovolar; ibidem 
testante Iosepho" u. s. ~. 

Diese damals ohne Beweis hingestellten Sätze hier ausführlicher 
zu begründen, als es andeutungsweis6vorstehend in ein paar Anmer­
kungen geschehen ist und weiterhin geschehen wird, würde über das 
eigentliche Thema des gegenwärtigen Aufsatzes allzu weit hinaus­
greifen. Auch habe ich mittlerweile Veranlassung gefnnden, einer, 
jüngern Kraft, die auch in orientalibus in einem bei classischen Phi­
lologen nicht gewöhnlichen Grade ausgerüstet ist, eine vollständige 
Bearbeitnng sämmtlicher römischer Senatnsconsulte und sonstigen De­
crete bei Iosephus als würdige und lohnende Aufgabe zu empfehlen, 
und habe Grund zu der Vorau~setzung, da.ss diese Arbeit, die selbst­
verständlich ohne jede Kenntniss sowohl meiner ungedruckten Unter­
suchungen als des vorliegenden Bruchtheils derselben a.usgeführt 
wird, den Acta soc. phi!. Lips. nicht zur Unzierde gereichen werde. 
Wie weit die beiderseitigen Resultate zusammentreffen, bleibt abzu­
warten. Es ist kein kleines Stück Arbeit, das hier zu bewältigen 
ist. Vor allem gilt es, das wüste Actenfascikel - denn so darf 
man es wohl bezeichnen -, welches im lOten Kapitel des XI\'. 
Buches ohne jede Ordnung wirr durch einander gewürfelt ist, scharf 
zu sichten, um es für die bezügliche Zeitgeschichte noch ganz an­
ders zu verwerthen, als es bisher auch nur annähernd geschehen 
ist. Es gilt, weit auseinander gerissene Stücke richtig zu combi­
niren, falsch zusanlluengeschweisste auseinander zu halten, lücken­
hafte als solche zu erkennen, mit Unrecht verdächtigte als -
wenigstens relativ, d. h. ihrem inhaltlichen Kern nach - ächte und 
nützlich zu verwendende Zeugnisse zu erweisen, und so nicht nur 
auf die im Laufe der Zeit wachsenden internationalen Beziehungen 
zwischen Juden und Römern, sondern auch auf die politischen Zu­
stände des Orients manches neue Licht fallen zu lassen. Mit der 
Behandlung der drei in ihrem vollständigen Wortlaute, mit 
allen Curialien, erhaltenen römischen Senatsconsulte ist es nicht 

139 getbau: nämlich des bei los. XIV, 8, 5 aus dem J. 615; - des 
133.c...131XIII, 9,2 eingerückten aus 621-623 (Anm. 27.31);' - des XIV, 

10, 10 stehenden, welches sich selbst unzweideutig durch die Con-

Id. Apl'. wurde deren Nachholung d. h. überhaupt dicRatihibirung des 
ganzen SC. beschlossen auf Antrag der Consuln P. Cornelius Dolabella 
und M. AntoninB. ,t 
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anln des J.710 datirt, aus der Regierung des Hyrkanus II (683 44 
-714). Nicht nur kömmt dazu das mit unvollständigem Wort- 71-40 

laut, jedoch mit einem grossen Theil der Curialien XIV, 10, 13 
und 19 mitgetheilte aus 710 (Anm. 28); desgleichen das in mög-
lich~t unauthentischer Fassung, aber mit erschöpfender Wiedergabe 
des Inhalts erhaltene, welches in dem Pergamenerdecret XIV, 10,22 
steckt; sondern ausserdem noch eine Reihe einfacher Erw'ähnungen 
verschiedener rJ6,/'fwuJ. rij~ (JVrXA~TOV, wie § 24. 25, deren gellauere 
Beziehungen zu ermitteln und festzustellen sind. - Ein fernere" Feld 
der Forschung bietet sodaun, ausser den eigentlichen Sellatuscon-
sulten, die nicht kleine Zahl biosseI' Decrete dar, nämlich der Cä­
sarischen 30) oder den Cäsarischen Zeiten angehörigen, in welche 
dnrchweg Licht und Ordnung und chronologische Bestimmung erst 
noch zu bringen ist. - Endlich nehmen ein besonderes Interesse die 
klcinasiatischen Psephismata in Anspruch. Unter ihnen obenan das 
eben erwähnte Per ga m e ni s c hein § 22, dessen ganze Stilisirung 
zwar wunderlich verwildert ist, öftel' bis zur Unverständlichkeit, 
voller Anakoluthien, auch offenbar mit einer starken Lücke zwi-
schen KU,{tWC; EO/;1jß-r}fJew und T'ij~ Th flOvA7JC; ~fU'JlI, welches aber den-
noch unverkennbar nach einem vorliegenden ächten Original abge-
fasst ist, in dem freilich der von dem Ueberarbeit.er am Schluss 
hinzugefügte Schnörkel von der nralten Abrahamsfrenndschaft sicher-
lich nicht stand: man müsste denn annehmen, die Pergamener 
hätten dasselbe Motiv, das die jüdischen Gesandten ihrerse,its ge­
braucht, aus Conrtoisie wiederholt. Aber weder mit den Pergameni-
schen Verhältnissen lässt es sich in Einklang setzen, noch für die 
römischen Beziehungen richtig verwerthen, wenn es nicht, mit Aus­
schluss jeder andern Zeitbestimmung, entschieden in das Jahr 621 133 
(oder allenfalls 620 geset.zt) nnd, wie schon Anm. 27 angedeutet 134 
wurde, in die engste Verbindung mit dem SC. in XIII, 9, 2 ge-
bracht wird. Und zwar, um es ~it Einem Worte zu sagen, besteht 
diese darin, dass Hyrkanus I nicht blos ein e, sondern in seiner 
wachsenden Bedrängniss kurz nacheinander zwei Ges!tndtschaften 
nach Rom schickte: für welchen Nachweis es allerdings einer so 
eingehenden Vertiefung in alle Specialitäten der verwickelten jüdisch­
syrische~ Zeitgeschichte bedarf, dass dies die schwierigste Partie 

80) Diese Cäsarischen Decrete muss nur sehr oberflächlich ange­
sehen haben, wer von ihnen sagen konnte: "quae nemini erndito, ut 
opinor, hodie fraudem facient". Und doch that das kein Geringerer als 
F. A. Wolf, von dem man jene AeuBserung nicht ohne Erstaunen in 
einer Anmerkung zu Sneton Caes. 84 p. WS liest. 

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XXVIII. 39 
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der gesammten Untersuchungen über die losephischen Urkunden 
wird 81). - Indem ich die am Ende des 10. Kapitels zusammen-

81) So lange man zum Ausgangspunkte den im Psepbisma ge­
nannten :J.vrloxo~ 0 flUrllJ..Ev. :J.vmJxov vIo. nimmt und an ihm festhält, 

128 ist es nur möglich an des AntiochusSidetes (t 626) Sohn A. Cyzice­
nu s zu denk~n, der abwechselnd und in stetem Kampfe mit seinem Halb-

111-96 bruder A. Grypus über Syrien herrschte von 643 bis 658, also in der That 
gleichzeitig mit einem Hyrkanus (nämlich H. I), was bei k ein e m an­
dern Antiocbussohne Antiochus zutrifft, der hier möglich wäre; denn 
des A. El1sebes Sohn und Nachfolger A. Asiaticus fällt ja (abgesehen 
von allem andern) schon darnm weg, weil er in den paar Jahren seiner 

69-64 Regierung (685-690) wahrlich froh war, Ruhe und Thron für sich zu 
haben und nicht daran denken konnte, sich an den Juden zn reiben.­
Was aber der Kyzikener ihnen anthat, ist bei Iosephus XIII, 10, 1. 2 
zn lesen; es kömmt im Grunde nur auf eine r.cCr.wn,. und 7CO(!fhjU'~ Tij. 
i(Wf!u. hinaus, und schliesst ab mit. der fruchtlosen Herbeirufung ägypti­
scher Hülfstruppen unter Ptolemii.us Lathyl'us, kurz vor des letztern Ver-

106 jagung durch die eigene Mutter im J. 648, Also kurz vor diesem Zeit­
punkte wäre man hiernach versucht das SC. des Pergamenerpsephisma 
erlassen zu denken. Aber (ganz abgesehen VOll der damals schon längst 
verloronen Autonomie Pergamums) sieht man nur etwas genauer zu, 
was eigentlioh in denl SC. steht, so erkennt man, wie se h l' wei t die 
Unbilden des Antiochus, gegen welche die Juden bei den Römern Schntz 
suohten, und die Bewilligungen und Zusicherungen der letztern hinaus­
reichen über eine wenig erhebliche X«r.O/UI' Tij. rii.; sie sind von der 
Art. dass jener Antiocbus den Juden gegenüber überha.upt niemals in 
einer Lage gewesen ist, wie sie das SC. VOl'aussetzt. Trefflich passt da­
gegen alles auf den Antiochus Sidetes, auf den sich das SC. bei 
los. XIII, 9, 2 bezieht. Die gegen Antiochus gericht,eten Bestimmung'en 
beider SC. erinnern durch die grÖBste' Aehnlichkeit gegenseitig an ein· 
ander und stehen in gleiehmässiger Beziehung zu dem Bericht des 10-
sephlls in XIII, 8, 3 über die Friedensbedingungen. Wenn sich diese 
drei parallellallfenden Stücke nicht vollständig decken, so erklären sich 
die Differenzen theils aus den verschiedenen, wenn auch sehr nahe zu­
sammenliegenden Zeitpunkten, in welche die SC. fallen, theils aus der 
Flüchtigkeit des losephus. Wie unvollständig dessen Bericht übel' den 
Kampf zwischen Antiochus und Hyrkanus in XIII, 8, 2. S ist, zeigt die 
Reihe von, denselben Kampf betreffenden Thatsachen, die in dem erst 
XIII, 9, 2 stehenden SC. mehr enthalten sind. Dieses selbst und die 
damit zusammenh~ngende Gesandtschaft musste 10sephu8,wenn er sie 
einmal nicht in die Erzählung von XIII, 8 § ~ und 3 motivirend ein­
arbeiten wollte, wenigstens gleich nach § 3 anbringen, statt sie, als nur 
überhaupt in die Geschichten des AntiochuB und Hyrkanus einschlagend, 
ziemlich gedankenlos erst XIII, 9, 2 anhangsweise· nachzubringen. Je 
genauer und schärfer man in alle Einzelheiten der Zeitverhältnisse ein-
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gestellten Psephismen der Halicarnassier, Sardianer, Ephesier für 

.diesmal übergehe, ebenso wie die der DeHer und der .Laodiceer in 

§ 14 und 20, will ich nur noch in aller Kürze darauf aufmerksam 

machen, wie falsch seit Corsini das A t h e n i s c h e Psephisma in 

XIV, 8, 5 mit seinem Archon Agathokles in Olymp. 163, 2/3 ge­

setzt wird, statt in 183, 2/3 32). 

dringt - was natürlich für eine Anmerkung viel zu weit führen würde 
--, desto einleuchtender wird es, dass die Worte die ses SC.: rrt lf!'IAa­
lf-'fJ{fEVTft (so mit Leid., Reg., nicht lJ!1JrpHJ{fE1Jm; gesta der lat. Ueber­
setzer) na(!ft. TO T~' {}UYXl~TOU öO'Yfla, nur auf das im Pergamenerpse­
phisma enthaJtenc SC. gehen; was bliebe denn sonst auch übrig, als an 
die Gesandtschaft des Simon von 615 zu denken, in welchem Falle es 139 
doch allermindestens 70 7r(JOTOU YE1'OflEl'0l' öoy,ua heissen musste? Es 
liegt zu Tage: von den ersten römischen Befehlen (Pseph. Perg.) nimmt 
l~ntiochuB wenig' Notiz; erst den in Folge einer zweiteu Gesandt.schaft 
des Hyrkanus empfangenen fügt er sich und achliesst Frieden. Und 
beidemale ist es dersel\w~17foUW1'/O, AAE~al")'(lou, der nach Horn geschickt 
wird. - Einem so geschlos~enen innern Zusammenhange und seiner 
zwingenden Uebel'zeugungskraft steht nun nur das AI'T{oxo,- (, ßa{}t-

AEI;, AIITl 0 X 0 v ufo, im Pergamenerpsephisma entgegen, muss aber eben 
dagegen fallen. Es ist eine, vermuthlich sehr alte Vertauschung mit 
LI fJ fl '1 T (! tau vfo" nämlich Demetrios Soter, dessen Sohn der Sidetes 
war: sei es durch Abschreiberirrthum, oder durch Verwechselung des­
jenigen, ans dessen Feder die ganze nachlässige Fassuug jenes Psephisma 
stammt. - Beiläufig bemerke ich, dass in Nie buh r 'R KI. hist. u. phi!. 
Schriften I p. 251 die chronologische Rechnuug um mehrere Jahre ver­
schoben ist. 

3') COl'sini's Fast. Att. IV p. 114 f. recht geaankelllose Zeitbe­
stimmung beruht auf gar uichts anderm, als dass er bei Petavius ge­
lesen hatte, das unmittelbar vorhergehende römische Sellatusconsultulll 
gehöre nicht unLer Hyrkanus 1I, sOlldern unter Hyrlmnus 1. Wenn aber 
doch das SC. nur fälschlich in dieses Kapitel verschlagen ist, und wenn 
deshalb auch die darauf folgen'aen Worte mum IJ/El'ElO ln< ''1'!.'xmlov 

n. B. w., wie bereits oben et'örtert, auf das SC. gar keinen Bezug haben 
können, sondern ganz nothwendig auf das vor dem SC. Erzählte, 
wirklich den Hyrkanus n betreffende gehen, so hat es doch natürlich 
durchaus dieselbe Bewandtniss auch mit den Einleitungsworten zu dem 
Athenischen Psephisma: fJv!.'etTo ,JE xa< na(Je, TOU TfßIJ ~4.{'fJl'atwp ()'~.uov 
uf'ct, ''1'(!)«(1'0, U. S. w. Und zum UeberfluBs sagt ja so unzweideutig 
wie nur möglich das Psepbisllla selbst, welcher Hyrkanus gemeint ist: 
inEtÖ~ '1'(!Xa1'o, 'A). E~'; V Ö (! 0 u CtI.!XIE(!E';' xa, lo9-1'';!.'X~' Tl;;" 'Iouöa(wl' 

u. s. w. Die dem SC. vorangehenden Geschichten sind aber die des 
J. 707 = 01. 182, ·is. So sehr verfehlte hier auch Ewald a. a. O. 
p. 457 Anm. das Einfache, dass er die Bealltwortung der Frage, wel­
cher Hyrkallus gemeint sei, "von der Zeitbestimmung der in der Urkunde 
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Eine reichlich lohnende Ernte verspricbt -scbliesslich dem Be­
arbeiter dieser Documente die nach Möglichkeit zu bewirkende Her~ 
stellung ihrer Texte. Denn wie der gesammte Text des Iosephlls, 
trotz der guten Namen neuerer Herausgeber, einer der verwahr­
losesten ist, so sind es insbesondere die Urkundenstücke, die von 
- wenigstens zum Theil heilb~ren -.:.... V el'derbnissen ~vimmeJn, vor 
allem in den Personen- und Tribus-Namen, worin (namentlich XIV, 
10, 10. 13 und 19) wahre Nester von Entstellungen steckell. Sind 
auch manche dieser handschriftlichen Ungethüme längst gehäudigt, 

B ' ,- 0' " I ''E I ( h C z. . E(JW(Jtu = . VcroVf!I.U, a(JXI8f!IiV~ = f!x.tEV~ sc on von 01'-

sini), n~i'o~ = IIop.n~to~, f(!f!ovf!wr; navAov = flJov(JtOr; A~AOV, um 
von Kleinigkeiten wie xU(JnovI'wc; = KaAnoVf!I'w~ u. s. w. nicht 
erst zu reden, so braucht man doch auch jetzt noch fast. nur anfs 
Gerathewohl hineinzugreifen, und die evidentesten Emendationen 
fallen einem wie von selbst in die Hand. Z. B. wenn es XIII, 9, 2 
heisst nU(J6YrO~ Aovxlov M u v v lo v Aovxlov VtOV ME I' n I' iJ. (ft8I'­
nl'tt oder p.8vrlvu oder p.8vnva die Hds·s., wie vorhet· zum Theil 
fluvtov) statt n.AEvKtov MuHlov AEvxtov vioil T(!op.El.lrll'U, 
wo der Tribusname schon von ·B eck er Handb. 11, 2 p. 408 wohl 
richtig so ergänzt wurde, während die Form Metl'Ato~ für Ma,nlius 
nur Appian gebraucht hat, M&AW~ nur auf späten Inschriften vor­
kömmt. (Die eine Miinchener Hds. bat manlio, die andere ma­
nilio.) In dem ru·tff Tufh A lrp «(JU{JtAAUrJ PaI. qurtUlw Leid.) 
rcitov Vtr{l wetT:rfl XIV, 10,20 steckt natürlich T8{JlA~rJ, d.i. der 

45 Consul suffectus von 709 O. On. Caninius C. f. Rebilus (vgl. 
§ 10). Desgleichen § 21 i~ II6nAwr; ~8(JovlAW~ IIonÄlov v/'Q~ r(H-

• 

angegebenen Athenischen Obrigkeit abhängig" machen wollte. [Blos Cor-
-sini's vermeintlicher Autorität folgten auch Meier Comment. epigr. (HaI. 
1852) p.79, Gras b er g er in Urlichs' 'Verband!. der Würzb. phi!. Gesell­
schaft' (1862) p. 13, Dittenberger deephebis Att. (Gött. 1863) p. 5, 
Westermann in Pauly'sReal-Enc. 12 p. 1476, wenn sie den aus einer 
Inschrift des <PtUm:OJ(! I, 1-2 Inschr. 1, 1 = 'EcpTJp.. &(lX' n. 4097 ans 
Licht getretenen Archon 'Ara::J.oxJ..ij., indem sie ihn in dem 'Ar. des 
Iosephus wiederzufinden meinten, in 01. 162 ansetzten, während der 
Wahrheit viel näher kan:)"K. Keil im Rhein. Mus. XVlII p.67 mit der 
ungefli.bren Bestimmung 47-40 v. Oh. Und diese Unbestimmtheit wäre 
sogar gerechtfertigt, wenn man, wiewohl ohne nähern Anhalt, auch von 
dem Psephisma annähme, seine Stellung bei Iosephus sei ebenfalls keine 
exacte, sondern dasselbe, nur als ungeiähr in diese Zeit gehörig, an­
hangsweise von ihm nachgebracht. - Uebrigens ist die Identität beider 
Agathokles an sich wahrscheinlich genug. wenngleich nicht zwingend.] 
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ßar; a11:}vnaWr; vielmehr Ova-dar;, nämlich P. Servilius P. f. Vatia 
Isauricus, Consul 706. Dass die Tribus lJlI8Jlsyla, wofür indess 
die Hdss. fUi/JUlllct oder fI8V7:1'j1llct geben, § 10 vielmehr Me 111JV 1 U 

zu schreiben, hedarf kaum der Erinnerung 33), so wenig wie dass 
XIII, 9, 2 dom:}Eov in dWat:}Eov zu corrigiren war, selbst wenn 
dieses nicht die Hdss. gäben. Dass ferner XIV; 10, 10 und wie­

derum § 13 und zum dritten mal § 19 die Schreibung T"I f! "In' v U 

lediglich eine verkehrte Eigenmächtigkeit von Jac. Gronov ist, 
wies ich schon Rhein. Mus. XV p. 637 nach, nachdem als einzig rich­
tige Form das, auch hier wirklich und zwar einstimmig überlieferte, 
T"If!"Idl'a bereits vonMommsen dargethan war. Was für eine 
Tribus XIV, 10,'19 mitAtaofda (ldaolilur; Ambr., Leid., Voss.) 
gemeint sei, würde freilich wohl niemand mit auch nur annähern­
der Sicherheit errathen (die man dem Gronov'schen, von Dindorf­

Dübner adoptirten AlaxvAtvf( keinesweges nachrühmen kann), wenn 
es uns nicht der Palatinus mit seinem u tfl t I.. I ar; sagte. U. s. w. 
cum gratia in infinitum. - Schliessen will ich mit nur noch einem, 
aber einem Haupt-Namenmonstrum: dem unsinnigen 'Maf!xr{) '10 v-
A Iftl II 0 fl n "11 't/ v L Ir) B f! 0 11 T 0 V &IJ3v7U~Tft/ in dem E p h e s i-
s ehe n Psephisma § 25. Varianten kenne ich keine als das un­
nütze novrtov vl.r;iJ ßf!ov'[(r) des Palatinus. Es kann doch keine Frage 
sein, dass gemeint ist M. Iunius M. f. Brutus, der Mörder Cäsars, 

der 711 als Prätor (0 (J'[QuTrJYor; aVJJ8XWf!"I08 im Psephisma selbst 43 
neben obigem av3muJn,o) die Provinz Macedonien proconsulari pote­
state verwaltete, von da aber nach der, Gefangennahme des C. An­
tonius mit sechs Legionen nach Kleinasien übersetzte und hier gegen 
Ende des Jahres mit Cassius in Smyrna zusammentraf: worüber 
das Nähere bei Dio, Plutarch, Appian. Und bei dieser Gelegenheit 
war es, dass ihn die ephesischen Juden um die Gestattung ihrer 

55) Nach dieser Analogie könnte man freilich auch in dem obigen 
,tEV1l11f{ odcr {tEvrtva XIII, 9, 2 lieber MEJJ1)JJ(c' als [T(l0],UEJIl(va suchen, 
obwohl an hiesiger Stelle allerdings noch der kleine Unters0hied des l 

in der Endung hinzutritt. - Am schwersten zu erledigen bleibt eben­
da rct'f'ou 2,-E,Hl'I!W/I{ov II 0' va t ° v ufou, wie zuerst Bekker hat drucken 
lassen statt des r {do v der Vulgate. Der Leid, gibt mvvEov, Pal. nn'· 

"/I 

llfttov, Ambr. 7lEva'l'ov, Voss. nEvYJ&tov, beide letztgenannte mit 'J'(l. lTEJJ· 

l'EOU am Rande. Möglich, dass hier Ausfall und Verschiebung zusammen­
gewirkt haben und noch ein drittes Redactionsmitglied (oder Beglan· 
bigungszeuge) genannt war, z. B. ein IIE[O'XE]IIVIO, oder [Z]nEv(ö)IO" 
Uebel' das :\iass der sonstigen Namenverderbnisse geht das wenigstens 
nicht hinaus. 
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ungestörtcn Sabbatfeier angingen: ein Anliegen, das sich damals 
immer aufs Neue wiederholte. Aber wer kann glauben, dass ein 

schlichtes lIia(?xo'v vf,rf hätte in das ungeheuerliche IIOfm'IJlrp Vf(,O 

übergehen können '? Vielmehr wird man sich zu erinnern haben, 

dass Brutlls vom Q. Servilius Caepio adoptirt war, um sogleich 

auf rl i es e Heilung des Verderbnisses geführt zu werden: Mu'(?X1P 
'10 vvtl,rJ (il1a(!xo v) v /, ~iJ Kfun I (rJ v ~I! (J 0 {n;~J: wenn man nicht 
das V/'[fjl] als nur aus den Endbuchstaben von Kaml(rJv~ entstanden 
ansehen und noch einfacher schreiben will Mu'(?x~) 'J 0 v v i Cf K a~­
nl (rJ v t B (! OV"[Cf 34). Die lateinische Uebersetzung hat in beiden 

Münchener Hdss. nichts als iulio rnarco bruto. 

Leipzig, Novbr. 1872. 
(Mit Zusätzen von 1873.) 

F. Ritschl. 

H) Correcter wäre freilich Ma(!xI[1 'loU/l{tt) (Mct(!xov vlrji) Bl!olJlf[1 

lrji xal. Kam{wVl, oder noch exacter Trji xal. KotjJTI[1 Kwn{wVl; aber 
wer wird auch von diesem Concipienten diese Art von Correctheit er­
warten! Scbreibt docb, seltsam gcnug, Dio XLI, 63 sogar cl Kcan{{j)jJ cl 
B(JOvwt; " Mct(!xo!.' (wcnn a"uders dcr Ueberlieferllng Zll trauen ist); und in 
anderer Weise Ciccro Philipp. X, 11,25.26 Q, Caepio BnJ,tus obne M. und 
ohne Iunius, ganz wie es auf Münzen bci Eckhel II, 6 p. 24 f. Q. CAEPIO . 
BRVTVS· PROCOS heisst. - Wie konnte doch, einem so klaren Indi­
cium gegenüber, Ewald a. a. O. p. 4·13 Anm. sich dazu verleiten lasscn, 
alle vier ans Ende des Kapitels gestellten Pscphismen über einen, 
Kamm zu scheren lind der Zeit Hyrkanus' I zuzuweisen, wenn Cl' dies 
auch VOll dem ersten, dem Pergamenischen, ganz richtig erkannte (und 
nur wiederum darin fehlgriff, dass er aus ihm Thatsachen für die Re­
gierung des Antiochus Grypua zu gewinnen,suchte). 




